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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Rechtsordnung

Jahresrückblick 2020: Rechtsordnung

Die innere und äussere Sicherheit der Schweiz waren im Kapitel Rechtsordnung
aufgrund der fortwährenden internationalen Terrorismusgefahr auch 2020 dominante
Themen. So verabschiedeten die eidgenössischen Räte gleich drei Gesetzesvorlagen zur
Umsetzung der Strategie der Schweiz zur Terrorismusbekämpfung. Erstens wurden mit
der Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums gegen Terrorismus und
organisierte Kriminalität das Übereinkommen des Europarates zur Verhütung des
Terrorismus und das dazugehörige Zusatzprotokoll umgesetzt. Damit sind neu bereits
bestimmte Handlungen im Vorfeld eines geplanten terroristischen Aktes strafbar,
insbesondere das Anwerben und Ausbilden von Terroristinnen und Terroristen, das
Reisen für terroristische Zwecke (sog. Dschihadreisen) und die entsprechende
Finanzierung. Das Vorläuferstoffgesetz reguliert zweitens den Zugang von
Privatpersonen zu bestimmten Chemikalien, die zur Herstellung von Sprengstoff
missbraucht werden können. Das dritte und umstrittenste der drei neuen
Antiterrorgesetze war das Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung
von Terrorismus (PMT), auf dessen Grundlage die Polizei präventiv gegen terroristische
Gefährderinnen und Gefährder vorgehen kann. Die PMT umfassen unterschiedlich
starke Freiheitseinschränkungen von einer Meldepflicht bis zum Hausarrest und können
gegen potenziell gefährliche Personen verhängt werden. Die Gegnerschaft sah damit
den Rechtsstaat in Gefahr, weil die betroffenen Personen keine Straftat begangen
hätten und die Massnahmen aufgrund blosser Indizien angeordnet würden. Die Jungen
Grünen, die Juso und die Junge GLP ergriffen zusammen mit der Piratenpartei und dem
Chaos Computer Club das Referendum gegen das Gesetz und begannen im Oktober mit
der Unterschriftensammlung. Neben dem Parlament beschäftigte sich auch das
Bundesstrafgericht mit der terroristischen Bedrohung, indem es mehrere Prozesse
wegen der Unterstützung terroristischer Aktivitäten führte.

Unabhängig von der spezifisch terroristischen Bedrohung trieb das Parlament die
Informationssicherheit des Bundes weiter voran, indem es die bereits 2017
begonnenen Beratungen zum Informationssicherheitsgesetz fortführte und in der
Wintersession 2020 zum Abschluss brachte. Im Februar erschütterte überdies die
sogenannte Crypto-Affäre die Schweizer Politlandschaft, als bekannt wurde, dass die
Zuger Firma Crypto AG über Jahrzehnte von der CIA und dem BND manipulierte
Chiffriergeräte in alle Welt verkauft hatte. Über Wochen wurde in den Medien
gemutmasst, wer wie viel darüber wusste, welche Rolle der NDB, die Armee, die
Bundesanwaltschaft, das Fedpol und der Bundesrat gespielt hatten und inwiefern sich
die Schweizer Behörden und einzelne Führungsfiguren damit zu Komplizen
ausländischer Nachrichtendienste gemacht hatten. Die ausgiebige Berichterstattung
liess die Anzahl Zeitungsartikel im Themenbereich innere und äussere Sicherheit im
Februar denn auch markant nach oben schnellen, während er über das ganze Jahr 2020
im Vergleich mit den Vorjahren medial eher schwach abgedeckt war (vgl. Abb. 1: Anteil
Zeitungsberichte pro Monat und Abb. 2: Anteil Zeitungsberichte pro Jahr). Das
Ansinnen der Grünen und der sozialdemokratischen Fraktion, zur Aufarbeitung der
Ereignisse rund um die Crypto AG eine PUK einzusetzen, scheiterte vorerst am
Widerstand des Büros-NR, das den beiden entsprechenden parlamentarischen
Initiativen im November keine Folge gab. Es erachtete die Untersuchung der GPDel, die
kurz zuvor ihren Bericht veröffentlicht hatte, als ausreichend.

Im Bereich Strafrecht schlossen die eidgenössischen Räte den ersten Teil der Revision
der Strafprozessordnung ab. Die Bestimmungen zur Sicherheitshaft wurden infolge
einer Verurteilung der Schweiz durch den EGMR als dringend revidierungsbedürftig
eingestuft und der Revision der gesamten Strafprozessordnung deshalb zeitlich
vorgezogen. Auch zum zweiten laufenden, umfassenden Revisionsprojekt im Strafrecht,
der Revision des Besonderen Teils des Strafgesetzbuchs (BT), nahm das Parlament die
Beratungen in Angriff. Hauptbestandteil der BT-Revision bildet die Harmonisierung der
Strafrahmen, mit der die im Strafgesetzbuch aus den 1940er-Jahren angedrohten
Strafen mit den heutigen Werthaltungen in Einklang gebracht und deren Verhältnis
zueinander neu ausgelotet werden sollen. Die von der Öffentlichkeit mit Spannung

BERICHT
DATUM: 31.12.2020
KARIN FRICK
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erwartete Anpassung der sexualstrafrechtlichen Normen wurde vorerst jedoch weiter
aufgeschoben, da der Ständerat diese Bestimmungen im Einvernehmen mit dem
Bundesrat in einen separaten Entwurf auslagerte, der zuerst noch in die
Vernehmlassung gegeben werden soll.

Im Bereich Zivilrecht verabschiedete das Parlament sowohl die erste Etappe der
Erbrechts-Revision, mit der durch die Verkleinerung der Pflichtteile die
Verfügungsfreiheit von Erblasserinnen und Erblassern erhöht wird, als auch die
Änderung des Zivilgesetzbuches zur einfacheren Änderung des Geschlechts im
Personenstandsregister für Menschen mit Transidentität oder einer Variante der
Geschlechtsentwicklung. Betreffend das internationale Privatrecht wurden die Normen
über die internationale Schiedsgerichtsbarkeit modernisiert, um die Schweiz als
internationalen Schiedsplatz attraktiv zu halten.

Mit dem Datenschutzgesetz fand ein weiteres, grosses Gesetzgebungsprojekt 2020
seinen Abschluss. Knapp vier Jahre nach dem Beginn der Vernehmlassung und drei
Jahre nach Beginn der parlamentarischen Beratung stimmten die eidgenössischen Räte
dem Antrag der Einigungskonferenz zu und brachten damit das hart umkämpfte
Geschäft in trockene Tücher. Umstritten waren vor allem die Voraussetzungen, unter
denen das sogenannte Profiling, d.h. die Verknüpfung von Daten zur Erstellung von
Persönlichkeitsprofilen, zulässig ist. Im Sinne eines Kompromisses setzte sich ein
risikobasierter Ansatz durch, der strengere Voraussetzungen, wie beispielsweise die
ausdrückliche Einwilligung der betroffenen Person, stellt, wenn die Datenverknüpfung
die Beurteilung wesentlicher Aspekte der Persönlichkeit der betroffenen Person
ermöglicht. Damit hat die Schweiz nun ein modernes Datenschutzrecht, das nach
Einschätzung des Bundesrates und des Parlaments dem Datenschutzniveau der EU
gleichwertig sein sollte. Der diesbezügliche Äquivalenzbeschluss, der wie ein
Damoklesschwert über den Verhandlungen hing und der eigentlich für 2020
angekündigt war, ist indes noch ausstehend.

Die Corona-Krise wurde im Kapitel Rechtsordnung vor allem in zwei Dimensionen
sichtbar. Einerseits wurde die Einführung der Corona-Warn-App «SwissCovid» von
einer ausführlichen Datenschutz-Diskussion begleitet. Andererseits gab es im ganzen
Land zahlreiche Demonstrationen gegen die und trotz der Massnahmen zur
Eindämmung der Pandemie. Gegen die Corona-Massnahmen wurde ab Anfang Mai
demonstriert, weil sich die Bürgerinnen und Bürger in ihren Grundrechten
eingeschränkt sahen, nicht zuletzt gerade durch das Versammlungsverbot. Menschen,
die nicht an die Gefährlichkeit des Virus glaubten, wehrten sich so gegen die aus ihrer
Sicht ungerechtfertigten Freiheitsbeschränkungen. Der Pandemie zum Trotz
demonstrierten im Juni – in Folge der antirassistischen Proteste in den USA als
Reaktion auf den durch Polizeigewalt verursachten Tod des Afroamerikaners George
Floyd – auch in den Schweizer Städten Tausende unter dem Motto «Black Lives Matter».
Die Ereignisse lösten eine grosse gesellschaftliche Debatte über strukturellen
Rassismus in der Schweizer Gesellschaft aus, die sich um systematische
Benachteiligung nichtweisser Menschen, Polizeigewalt und Racial Profiling, und nicht
zuletzt auch um die umstrittene Bezeichnung einer Süssigkeit drehte. Diese Debatte
machte zusammen mit der Grundrechtsdiskussion um die Corona-Massnahmen die
Bürgerrechte über den Sommer zum in der Presse meistdiskutierten Themenfeld des
Kapitels Rechtsordnung (vgl. Abb. 1: Anteil Zeitungsberichte pro Monat). Über das ganze
Jahr zeichnete zudem der Themenbereich innere Konflikte und Krisen für einen
deutlich höheren Anteil an der Zeitungsberichterstattung verantwortlich als in den
Vorjahren (vgl. Abb. 2: Anteil Zeitungsberichte pro Jahr). 1
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Bürgerrecht

Gemäss geltendem Recht behält grundsätzlich jeder Ehegatte bei der Heirat seinen
Namen, ausser das Brautpaar wählt einen der Ledignamen als den gemeinsamen
Familiennamen. In jedem Fall jedoch behält jeder Ehegatte sein bisheriges Kantons-
und Gemeindebürgerrecht. Nationalrat Thomas de Courten (svp, BL) beurteilte diesen
Zustand als unbefriedigend und forderte im Sinne der Transparenz und der einfachen
Führung der Zivilstandsregister, das Bürgerrecht soll dem Namen folgen. Der
entsprechenden parlamentarischen Initiative wurde im April 2016 von der RK-NR Folge
gegeben, jedoch stimmte im August desselben Jahres die RK-SR dem Beschluss ihrer
Schwesterkommission nicht zu. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.08.2016
KARIN FRICK

Da die beiden Rechtskommissionen im Vorjahr geteilter Meinung waren, ob Thomas de
Courtens (svp, BL) Forderung, das Bürgerrecht soll dem Namen folgen, Folge zu geben
sei, hatte im Herbst 2017 der Nationalrat über die betreffende parlamentarische
Initiative zu entscheiden. Obschon es die RK-NR war, die der Initiative im Vorjahr Folge
gegeben hatte, beantragte ihre Mehrheit dem Rat nun die Ablehnung. Während es die
Unterstützer des Anliegens als stossend empfanden, dass nach heute geltendem Recht
ein Familienmitglied vom Bürgerrecht der restlichen Familie ausgeschlossen bleiben
kann, stellte für die Verfechter der bestehenden Regelung die Beziehung zum Bürgerort
etwas Persönliches dar, was sich nicht durch Heirat zwangsläufig ändern sollte. Darüber
hinaus sei zu verhindern, dass bei einer Rückkehr zum Ledignamen auch das
Bürgerrecht wieder zurück gewechselt werden müsse. Ein weiteres Argument des
Initianten war, dass das Führen der Zivilstandregister mühsam, aufwendig und komplex
sei, da ohne gemeinsamen Namen oder Bürgerort Familienstrukturen nur schwer
nachzuvollziehen seien. Dem wurde entgegengehalten, dass den Zivilstandbehörden
dank dem elektronischen Personenstandsregister weder Mehraufwand noch Probleme
durch diese Regelung entstünden. Mit 100 zu 83 Stimmen bei 5 Enthaltungen schloss
sich der Nationalrat schliesslich seiner Kommissionsmehrheit an und gab der Initiative
keine Folge. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.09.2017
KARIN FRICK

Äussere Sicherheit

Sur le point de demander une troisième révision de son procès, le brigadier Jeanmaire,
condamné pour espionnage en 1977, est décédé en début d'année. L'affaire n'est
néanmoins pas close, son fils ayant décidé de poursuivre cette procédure. 4

ANDERES
DATUM: 31.01.1992
SERGE TERRIBILINI

Die Grüne Fraktion forderte mit einer im Juni 2017 eingereichten parlamentarischen
Initiative die Einsetzung einer PUK für die Aufklärung der Spionageaffäre um Daniel M.
Die PUK sollte die Rollen von mutmasslich in den Fall involvierten Akteuren und
Institutionen (Nachrichtendienst, Bundesrat, Bundeskriminalpolizei/Fedpol,
Bundesanwaltschaft, GPDel) gründlich durchleuchten. Im Mai 2017 hatte die GPDel
angekündigt, den Fall «Daniel M.» im Rahmen einer Inspektion vertiefter zu
untersuchen. Die Grüne Fraktion war jedoch der Meinung, die GPDel könne eine
Aufklärung der Affäre nicht mehr glaubwürdig vornehmen, nachdem einzelne Mitglieder
der GPDel sich öffentlich mit widersprüchlichen Angaben zur Affäre positioniert hätten
und nachdem gemäss verschiedenen Medienquellen die GPDel den Einsatz von Daniel
M. selber gutgeheissen habe. Stattdessen müsse die GPDel selbst kritisch untersucht
werden, forderten die Initianten. 
Das Büro des Nationalrates sprach im Rahmen der Prüfung der Initiative mit dem
Präsidenten der GPDel, Ständerat Alex Kuprecht (svp, SZ). Dieser habe laut dem Büro
glaubhaft aufzeigen können, dass die GPDel sowohl über den notwendigen
Sachverstand als auch die Kompetenzen verfüge, um die Untersuchung zügig und seriös
zu führen. Der im März 2018 veröffentlichte Bericht der GPDel bestätigte diesen
Eindruck in den Augen des Büros und es empfahl deshalb die Ablehnung der
parlamentarischen Initiative. Auch der Fraktionspräsident der Grünen, Balthasar Glättli
(ZH), zeigte sich zufrieden ob der Arbeit der GPDel, die entgegen der Befürchtungen
der Grünen sehr gute Arbeit geleistet habe. Die Grünen zogen ihre Initiative daraufhin
im Sommer 2018 zurück. 5

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.06.2018
ELIA HEER
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Anfang November 2020 verabschiedete die GPDel ihren Inspektionsbericht zum Fall
Crypto AG und bat den Bundesrat um Stellungnahme zu den darin formulierten
Ausführungen und Empfehlungen innert sechs Monaten. Der Bericht zeigte auf, dass
der Strategische Nachrichtendienst, eine Vorgängerorganisation des NDB, ab 1993
gewusst hatte, dass ausländische Nachrichtendienste hinter der Crypto AG standen und
dass die Firma sogenannte «schwache» Chiffriergeräte, deren Verschlüsselung mit
realistischem Aufwand zu brechen war, exportierte. Im darauffolgenden Zeitraum sei
von nachrichtendienstlicher Zusammenarbeit auszugehen, sodass der NDB als
Nutzniesser der CIA-Operation «Rubikon» durch die Crypto AG anzusehen sei. Damit
liege aber kein verbotener Nachrichtendienst vor, denn es sei grundsätzlich zulässig,
dass der NDB und ausländische Dienste gemeinsam ein Unternehmen in der Schweiz
nutzten, um Informationen über das Ausland zu beschaffen. Es sei auch nicht davon
auszugehen, dass die Crypto AG den Schweizer Behörden jemals «schwache»
Verschlüsselungsgeräte geliefert habe. Dies zeige aber, wie wichtig es sei, dass die
Schweizer Behörden die Sicherheit dieser Geräte überprüfen oder gar deren
Konzeption mitbestimmen könnten, betonte die GPDel. So gesehen sei es nicht
verantwortbar, dass der Bund Verschlüsselungslösungen von ausländischen Lieferanten
beziehe; der Bundesrat habe der Wichtigkeit einheimischer Lieferanten für die
Verschlüsselungstechnik nicht die nötige Beachtung geschenkt.
Insbesondere erachtete es die GPDel angesichts der politischen Tragweite als falsch,
dass die VBS-Führung erst Ende 2019 über die Rolle der Crypto AG in Kenntnis gesetzt
worden war. Sie sah darin nicht zuletzt einen Mangel an Führung und Aufsicht durch
den Bundesrat, womit dieser eine Mitverantwortung für den jahrelangen Export von
manipulierten Chiffriergeräten durch die Crypto AG trage. Weil keiner der Vorgänger
Viola Amherds durch die NDB-Führungsriege, die offenbar selbst entschied, wer was zu
wissen brauchte, über die Vorgänge informiert worden war, war von einem «Staat im
Staat» und einem «Eigenleben» des NDB in der Presse zu lesen. Ebenso thematisiert
wurde der problematische Umgang des NDB mit historischen Dokumenten: Wie die
GPDel berichtete, wurden nur durch einen «Glücksfall» die entscheidenden Akten zur
Aufklärung der Crypto-Affäre in einem alten Kommandobunker aufbewahrt – und dort
auch gefunden.
Mit der Sistierung der Generalausfuhrbewilligungen für Chiffriergeräte der Crypto
International AG, einer Nachfolgefirma der Crypto AG, im Dezember 2019, habe das
WBF schliesslich widerrechtlich gehandelt, da die gesetzlichen Voraussetzungen für
einen Widerruf nicht erfüllt gewesen seien; es habe damit lediglich versucht,
ungünstige Medienberichterstattung zu vermeiden. Diese Rüge der GPDel ging in erster
Linie an den amtierenden WBF-Vorsteher Guy Parmelin, der sich damit «prophylaktisch
dem medialen Druck gebeugt» (NZZ) und dadurch im Bestreben, den Ruf der Schweiz
als Technologiestandort und neutraler Staat zu wahren, falsche Entscheidungen
getroffen habe, so das Urteil der Medien. Die darauffolgende Blockade der
Einzelausfuhrgesuche durch den Bundesrat verstiess nach Einschätzung der GPDel
gegen Treu und Glauben, da keine rechtlichen Gründe gegen deren Bewilligung
gesprochen hätten. Dazu veranlasst hatte den Bundesrat eine Strafanzeige gegen die
Crypto International AG, die das Seco eingereicht hatte, weil es einen Verstoss gegen
Deklarationspflichten des Güterkontrollrechts vermutete. Aus Sicht der GPDel
entbehrte diese jedoch einer sorgfältig erstellten Faktenlage und Argumentation und
war «kein geeignetes Mittel, um auf den Fall Crypto AG zu reagieren». Damit sei die
Strafanzeige lediglich ein Versuch gewesen, «sich der politischen Verantwortung zu
entledigen» und die Bewältigung des Falles der Justiz zu überlassen.
Am Ende des Berichts formulierte die GPDel zwölf konkrete Empfehlungen an die
Bundesbehörden, was zur Bewältigung der Crypto-Affäre und zur Vermeidung ähnlicher
Fehler in Zukunft getan werden soll. Diese enthielten sowohl konkrete Schritte wie die
Bewilligung aller Ausfuhrgesuche der Crypto International AG und der Einstellung des
Strafverfahrens gegen dieselbe als auch Massnahmen zur Verbesserung der
Kommunikation innerhalb und zwischen den involvierten Bundesbehörden. 6

BERICHT
DATUM: 02.11.2020
KARIN FRICK

Im März 2020 reichten die Grüne (Pa.Iv. 20.403) und die sozialdemokratische Fraktion
(Pa.Iv. 20.404) je eine parlamentarische Initiative ein, mit der sie die Einsetzung einer
PUK zur Aufarbeitung der Crypto-Affäre forderten. Während die Grüne Fraktion als
Begründung anführte, die umfassende Aufklärung der Crypto-Affäre liege im Interesse
der Rechtsstaatlichkeit, der Souveränität und der Neutralität der Schweiz, führte die
SP-Fraktion in ihrer Begründung eine Vielzahl an Fragen auf, die es zu klären gelte.
Konkret verlangte sie die Beleuchtung von sechs Themenkomplexen: Komplizenschaft
des NDB, Rolle der Armee, Rolle der Bundesanwaltschaft, Rolle des Fedpol und dessen
Zusammenarbeit mit dem NDB, Rolle weiterer Bundesbehörden sowie Verantwortung
des Bundesrates.

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 13.11.2020
KARIN FRICK
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Das Büro des Nationalrates lehnte das Begehren der beiden Fraktionen im November
mit 8 zu 5 Stimmen ab. Nach Anhörung der beiden initiierenden Fraktionen, des GPDel-
Präsidenten und einer Vertretung des Bundesrates sei es zur Ansicht gelangt, dass der
kurz zuvor veröffentlichte Untersuchungsbericht der GPDel die aufgeworfenen Fragen
beantwortet habe, gab es per Medienmitteilung bekannt. 7

Nachdem das Büro-NR die beiden parlamentarischen Initiativen der Grünen (20.403)
und der SP-Fraktion (20.404) für die Einsetzung einer PUK zur Aufarbeitung der
Crypto-Affäre im November 2020 mit 8 zu 5 Stimmen abgelehnt hatte, befasste sich in
der Frühjahrssession 2021 der Nationalrat damit. Neben dem ablehnenden Antrag der
Mehrheit lagen ihm auch zwei Minderheitsanträge für die Annahme der beiden
Initiativen vor. Die Vertreterinnen und Vertreter der SP und der Grünen, die im
Ratsplenum für Folgegeben plädierten, attestierten der GPDel zwar gute Arbeit, sahen
in deren Bericht aber einige Fragen unbeantwortet, insbesondere jene, ob die Schweiz
mit dem Vorgehen im Fall Crypto AG die Neutralität verletzt habe. Im «vielleicht
grössten aussenpolitischen Skandal der jüngeren Schweizer Geschichte», wie Roger
Nordmann (sp, VD) die Crypto-Affäre bezeichnete, habe die Öffentlichkeit Transparenz
verdient, so Aline Trede (gp, BE). Es sei wichtig für die Glaubwürdigkeit der Schweiz,
«dass das Parlament alles getan hat, um den Sachverhalt aufzuklären», ergänzte Edith
Graf-Litscher (sp, TG). Demgegenüber argumentierte die Mehrheit des Büros, eine PUK
würde keine neuen Erkenntnisse bringen, weil alle Dokumente und Akten bereits von
der GPDel aufgearbeitet worden seien. Der Nationalrat folgte mit 123 zu 66 bzw. 122 zu
67 Stimmen dem Mehrheitsantrag und gab den beiden Initiativen keine Folge. Die
Minderheiten hatten – mit Ausnahme von Pirmin Schwander (svp, SZ), der der SP-
Initiative zustimmte – ausserhalb der initiierenden Fraktionen kein Gehör gefunden.
Damit ist die Forderung nach einer PUK zur Crypto-Affäre vom Tisch. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 15.03.2021
KARIN FRICK

Privatrecht

Im Sinne einer Anpassung an veränderte Lebensgewohnheiten und in Erfüllung diverser
parlamentarischer Vorstösse beantragte der Bundesrat die Senkung des
zivilrechtlichen Mündigkeits- und Ehefähigkeitsalters von 20 auf 18 Jahre. Im Vergleich
zum Vernehmlassungstext nahm der Bundesrat noch einige Änderungen vor. So sprach
er sich gegen eine Senkung der Unterhaltspflicht der Eltern für in Ausbildung stehende
Kinder aus und schlug auch vor, den Sonderschutz für jugendliche Arbeitnehmer bis
zum Erreichen des 20. Altersjahres beizubehalten. Der Forderung nach der Einführung
von speziellen Konsumentenschutzvorschriften für mündige, aber noch nicht 20jährige
Bürger lehnte er hingegen ab. Der Ständerat verabschiedete die Vorlage bereits in der
Sommersession; Opposition erwuchs der Neuerung lediglich von Morniroli (lega, TI). 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.09.1993
HANS HIRTER

Der Nationalrat beschloss als Zweitrat die Senkung des zivilrechtlichen Mündigkeits-
und Ehefähigkeitsalters von 20 auf 18 Jahre. Ein von der LP-Fraktion unterstützter
Nichteintretensantrag Stamm (cvp, LU), welche die Vorlage als überflüssig betrachtete
und zudem einen Abbau von Schutzbestimmungen für Jugendliche befürchtete, lehnte
der Rat deutlich ab. Keine Chance hatte aber auch ein Antrag Allenspach (fdp, ZH), die
Alterslimite für jugendliche Arbeitnehmer (mit Ausnahme der Lehrlinge), welche gemäss
Arbeitsrecht einen Sonderschutz geniessen, aber auch einer besonderen Aufsicht
unterstellt sind, ebenfalls von 20 auf 18 Jahre zu senken. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.10.1994
HANS HIRTER

Der Bundesrat beschloss, die im Vorjahr vom Parlament verabschiedete Senkung des
Mündigkeitsalters von 20 auf 18 Jahre auf den 1. Januar 1996 in Kraft zu setzen. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.12.1995
HANS HIRTER

Der Bundesrat führte eine Vernehmlassung zu einem neuen Bundesgesetz über den
Gerichtsstand in Zivilsachen durch. An die Stelle der bisherigen kantonalen
Vorschriften soll eine einheitliche Regelung treten. Der Vorschlag stiess auf keinerlei
Widerstand. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.04.1997
HANS HIRTER
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Die gemeinsame elterliche Sorge soll unabhängig vom Zivilstand der Eltern zum
Regelfall werden. Die Regelung für unverheiratete Paare, wie sie die Schweiz aktuell
kennt, verstösst gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Der Ständerat
befasste sich daher als Zweitrat mit der Teilrevision des Zivilgesetzbuches, deren
Grundsatz im Parlament unumstritten war. Die kleine Kammer stimmte den meisten
2012 vom Nationalrat vorgenommenen Änderungen am Gesetzesentwurf zu. Sie
forderte jedoch eine offenere Regelung des Familiennamenrechts, wonach die Eltern
den Ledignamen ihrer Kinder frei bestimmen können. Eine weitere Differenz schuf der
Ständerat bezüglich der Regelung des Aufenthaltsortes eines Elternteils („Zügelartikel“).
Nach Ansicht der kleinen Kammer genügt bei einem Wohnortswechsel eine blosse
Informationspflicht ohne Zustimmung des anderen Elternteils. Schliesslich sollte ein
Rückkommen auf die im Rahmen einer Scheidung getroffenen Regelungen nur dann
erlaubt sein, wenn die Scheidung bei Inkrafttreten des neuen Gesetzes maximal fünf
Jahre zurückliegt. Der Nationalrat schloss sich diesen Änderungswünschen an, so dass
die Zivilgesetzbuchrevision in der Sommersession im Nationalrat mit 106 zu 13 und im
Ständerat mit 41 zu Stimmen bei 4 Enthaltungen angenommen werden konnte. Die
Referendumsfrist war im Oktober ungenutzt verstrichen und die Gesetzesänderung
wird am 1. Juli 2014 in Kraft treten. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.06.2013
NADJA ACKERMANN

Angaben zum Zivilstand werden weiterhin bestehen bleiben. Aufgrund der im Rahmen
des Postulats „Zeitgemässes, kohärentes Zivil- und insbesondere Familienrecht“
geführten Debatten wollte der Bundesrat vorerst keine Anpassungen bzw. gar
Abschaffung der Zivilstände vornehmen. Das Festhalten von Zivilständen stelle aufgrund
ihrer Unerlässlichkeit im behördlichen Verkehr einen zulässigen Eingriff in das Recht
auf Privatsphäre dar. 14

POSTULAT
DATUM: 09.10.2014
NADJA ACKERMANN

In seinem Bericht «Modernisierung des Familienrechts» vom März 2015 (in Erfüllung
eines entsprechenden Postulats Fehr, sp, ZH) legte der Bundesrat dar, wie eine
Anpassung der zivil- und insbesondere familienrechtlichen Grundlagen an die heutigen
und künftigen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen aussehen könnte.
Handlungsbedarf aus zivilrechtlicher Sicht sah der Bundesrat insbesondere bei der
Angleichung von eingetragener Partnerschaft und Ehe bzw. Öffnung der Ehe für
gleichgeschlechtliche Paare, einer besseren Regelung für faktische Partnerschaften
sowie der Prüfung einer gesetzlich geregelten Partnerschaft mit geringerer
Bindungswirkung nach dem Vorbild des französischen PACS gegeben. Wichtige Schritte
in Richtung eines moderneren Familienrechts seien bereits durch die gemeinsame
elterliche Sorge, die Neuregelung des Kindsunterhalts, das neue Namensrecht sowie die
Anpassung des Adoptionsrechts eingeleitet worden. 15

BERICHT
DATUM: 31.03.2015
KARIN FRICK

In den Bereichen Zivilstandswesen und Grundbuch sollen Änderungen am ZGB
vorgenommen werden, so die Absicht des Bundesrates in seiner Botschaft vom 16. April
2014. Die RK-NR beschloss im Februar 2016 jedoch, die Vorlage entlang der
Themenbereiche in zwei Vorlagen zu unterteilen und diese getrennt zu behandeln. In
der Aprilsession 2016 beriet der Nationalrat folglich nur den Teil, der das
Zivilstandswesen betrifft. Hierbei standen der Betrieb und die Weiterentwicklung des
elektronischen Personenstandsregisters «Infostar» im Zentrum. Das Register, für
welches bisher der Bund und die Kantone zuständig waren, soll künftig als reines
Bundesregister geführt werden. Der Bund soll mit der Verantwortung für die
Koordination auch die Kosten für das Register übernehmen, die bisher von den
Kantonen getragen wurden. Die Kantone werden dem Bund im Gegenzug für die
Benutzung der zivilstandesamtlichen Funktionen von Infostar eine Gebühr entrichten.
Da Infostar primär ein Arbeitsinstrument für Zivilstandesbeamte in den Kantonen und
Gemeinden darstellt, wird die enge Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen
auch weiterhin gewährleistet. CVP-Fraktionssprecher Karl Vogler (csp, OW) zufolge ist
die Neuerung ein «weiterer wichtiger und richtiger Schritt in Richtung E-Government-
Verbund zwischen Bund, Kantonen und Gemeinden.» Der Nationalrat verschob die
Bestimmungen über das Grundbuch in eine zweite Vorlage und hiess die Neuregelung
zum Zivilstandsregister einstimmig gut. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.04.2016
KARIN FRICK
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In der Sommersession 2016 befasste sich der Nationalrat mit Änderungen des ZGB in
Bezug auf das Grundbuch. Mit seiner Vorlage wollte der Bundesrat den Kantonen die
Möglichkeit geben, für bestimmte Informatikdienstleistungen im Bereich des
Grundbuchs private Firmen beizuziehen. Ausserdem soll im Grundbuch die AHV-
Versichertennummer als Personenidentifikator verwendet werden dürfen. Die grosse
Mehrheit der vorberatenden Kommission war der Ansicht, dass die Grundbuchführung
eine zwingende Verwaltungsaufgabe darstelle und es deshalb ausgeschlossen sei,
solche Aufgaben an Private zu übertragen. Zur Verwendung der AHV-
Versichertennummer äusserte sie Bedenken wegen des Datenschutzes. Ein sektorieller
Personenidentifikator sei der AHV-Nummer vorzuziehen, um erstens nicht den
gläsernen Bürger zu forcieren und zweitens die Sicherheit der Daten zu erhöhen. Die
Ratsmehrheit schloss sich mit 124 zu 24 Stimmen bei 9 Enthaltungen der Kommission
an und wies das Geschäft an den Bundesrat zurück. 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.06.2016
KARIN FRICK

Als Zweitrat befasste sich der Ständerat in der Wintersession 2016 mit der
Modernisierung des Zivilstandsregisters und des Grundbuches. Wie schon im Erstrat
waren die Bestimmungen über das Zivilstandsregister unumstritten. Auch der Ständerat
sprach sich oppositionslos dafür aus, den Betrieb und die Weiterentwicklung des
informatisierten Personenstandsregisters (Infostar) in die Verantwortung des Bundes zu
übergeben. Im Gegensatz zur grossen Kammer, die alle Bestimmungen betreffend das
Grundbuch aus der bundesrätlichen Vorlage gestrichen, in eine neue, separate Vorlage
überführt und diese dann an den Bundesrat zurückgewiesen hatte, behandelte der
Ständerat auch den Teil betreffend das Grundbuch. Als erster Aspekt stand hier die vom
Bundesrat vorgesehene Verwendung der AHV-Versichertennummer als
Personenidentifikator zur Debatte. Nach Rücksprache mit der Verwaltung entschied
sich die RK-SR dazu, einen sektoriellen Personenidentifikator nach Vorbild des
Handelsregisters vorzuschlagen – dies sowohl aus datenschutzbezogenen als auch aus
praktischen Gründen: Die AHV-Nummer müsste von der ZAS geliefert werden, was zu
Verzögerungen bei der Eintragung im Grundbuch und damit auch bei der Anwendung
von gesetzlichen Normen führen würde. Der zweite Streitpunkt betraf den Betrieb einer
privatrechtlichen Auskunfts- und Dienstleistungsplattform für das Grundbuch. Die RK-
SR war der Ansicht, die Erbringung dieser reinen Informatikdienstleistung durch einen
privaten Anbieter ändere nichts daran, dass die Führung des Grundbuchs eine originäre
Aufgabe der Kantone sei, zumal keinerlei Daten von Privaten geführt oder bearbeitet,
sondern nur den berechtigten Personen mittels einer elektronischen Schnittstelle zur
Verfügung gestellt würden. Das bereits von 13 Kantonen verwendete und einwandfrei
funktionierende System „Terravis“ solle nicht grundlos zwangsverstaatlicht werden. Der
Ständerat trat auf die bundesrätliche Vorlage im Gesamten ein und folgte in allen
Punkten seiner Kommission. Auf den zweiten Entwurf, den der Nationalrat geschaffen
hatte, um die Bestimmungen betreffend das Grundbuch separat zu behandeln, trat die
kleine Kammer nicht ein. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.2016
KARIN FRICK

Die Änderung des Zivilgesetzbuches betreffend das Zivilstandsregister und das
Grundbuch stand in der Sommersession 2017 wieder auf der Agenda des Nationalrates.
Die RK-NR stellte den Antrag, dass der Rat das Geschäft an die Kommission
zurückweisen möge, damit die Kommission die Vorlage in Bezug auf zwei zentrale
Fragen noch einmal beurteilen könne. Es geht hier zum einen darum, ob eine sektorielle
Identifikationsnummer oder die AHV-Nummer verwendet werden soll und zum anderen
stehe infrage, ob ein zentrales Register anstelle dezentraler kantonaler Register
installiert werden soll. Der Nationalrat nahm den Antrag stillschweigend an und wies das
Geschäft an seine Rechtskommission zurück. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.05.2017
KARIN FRICK

In der Wintersession 2017 nahmen die beiden eidgenössischen Räte die
Differenzbereinigung bei der Revision des ZGB betreffend die Beurkundung des
Personenstands und das Grundbuch in Angriff. Zuerst war der Nationalrat an der
Reihe, der die Vorlage in der Sommersession noch einmal an seine Rechtskommission
zurückgewiesen hatte. Beim umstrittensten Punkt der Vorlage, dem
Personenidentifikator im Grundbuch, war die RK-NR inzwischen umgeschwenkt und
sprach sich nun für die AHV-Nummer als Identifikator aus. Bei ihrer letzten Beurteilung
war die Kommission noch zum Schluss gekommen, ein sektorieller Identifikator sei zu
bevorzugen. Für den Sinneswandel verantwortlich war einerseits eine Konsultation bei
den Kantonen, bei der sich diese beinahe einstimmig für die AHV-Nummer
ausgesprochen hatten, und andererseits ein durch das BJ in Auftrag gegebenes

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.2017
ELIA HEER
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Gutachten der ETH Zürich, welches neben den Risiken auch datenschutztechnische
Vorteile der AHV-Nummer identifizierte. So sei diese dezentral auf rund 200
Applikationen der Kantone geführt, was es für Hacker schwieriger machen würde, auf
alle Daten zuzugreifen. Trotzdem blieben bei Personenidentifikatoren gewisse
Datenschutzbedenken, gerade auch im Zusammenhang mit zukünftigen
Digitalisierungsunterfangen, weshalb die RK-NR dazu ein Kommissionspostulat (Po.
17.3968) verabschiedete, das den Bundesrat beauftragt, noch innerhalb dieser
Legislatur ein Konzept zu erarbeiten, das sich mit den Bedenken des
Datenschutzbeauftragten und der verschiedenen Gutachten auseinandersetzt. Für eine
Minderheit, bestehend aus den Fraktionen der Grünen und der SVP, überwogen die
potenziellen Risiken einer Verwendung der AHV-Nummer als Personenidentifikator im
Grundbuch, weshalb sie den Beschluss des Ständerats für einen sektoriellen
Identifikator unterstützten. Die Mehrheit der grossen Kammer sprach sich indes klar,
mit 115 zu 69 Stimmen, für die Verwendung der AHV-Nummer aus.
Der Ständerat beschäftigte sich eine Woche später mit der Vorlage. Die RK-SR liess
verlauten, sie habe nach intensiven Diskussionen entschieden, dem Nationalrat in der
Frage der Personenidentifikation zu folgen. Zwar argumentierte auch hier eine
Minderheit, die Verwendung der AHV-Nummer als Personenidentifikator
datenschutztechnisch sei heikel, doch der Ständerat folgte seiner Rechtskommission
und stimmte mit 30 zu 13 Stimmen für den Beschluss des Nationalrates. In den
Schlussabstimmungen nahmen sowohl der Ständerat mit 43 zu 0 als auch der
Nationalrat mit 183 zu 1 Stimmen die Vorlage deutlich an. 20

In Umsetzung des von beiden Räten angenommenen ersten Punktes der Motion Caroni
(fdp, AR) für ein «unbürokratisches Jawort» legte der Bundesrat im Oktober 2017 eine
Botschaft zur Änderung des ZGB betreffend die Vorbereitung der Eheschliessung und
die Trauung vor. Neu soll ab der Mitteilung über den Abschluss des
Vorbereitungsverfahrens zur Eheschliessung keine zehntägige Frist mehr abgewartet
werden müssen, bevor die Trauung durchgeführt werden kann. Diese Wartefrist erfülle
seit der Abschaffung des Verkündverfahrens im Zuge der ZGB-Revision vom 26. Juni
1998 keinen praktischen Zweck mehr und soll deshalb ersatzlos gestrichen werden. Der
Ständerat genehmigte in der Frühjahrssession 2018 diese Änderung einstimmig und
ohne Enthaltungen. Stillschweigend stimmte er auch für das Abschreiben der
entsprechenden Motion Caroni. 21

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.03.2018
KARIN FRICK

Um Menschen mit Transidentität oder mit einer Variante der Geschlechtsentwicklung
die Änderung des Geschlechts und des Vornamens im Personenstandsregister zu
erleichtern, gab der Bundesrat im Mai 2018 eine Änderung des Zivilgesetzbuches in die
Vernehmlassung. Bis anhin musste die rechtliche Anerkennung der
Geschlechtsänderung von einem Gericht festgestellt werden, was die Betroffenen
aufgrund der uneinheitlichen Rechtspraxis sowie der langen und teuren Verfahren vor
grosse Hürden stellte. Neu soll die Änderung von Geschlecht und Vornamen mittels
einfacher Erklärung gegenüber dem Zivilstandsamt vorgenommen werden können.
Familienrechtliche Verhältnisse (Ehe oder eingetragene Partnerschaft sowie
Elternschaft) sollen davon unberührt bleiben. Missbräuchliche Änderungen sollen
abgelehnt werden können und unter Strafe gestellt werden. Im Zweifelsfall soll das
Zivilstandsamt weitere Abklärungen wie ein ärztliches Zeugnis verlangen können. Nicht
angetastet wird jedoch die binäre Geschlechterordnung; die Einführung einer dritten
Geschlechtskategorie ist nicht vorgesehen.
Aus der Transgender-Gemeinschaft erntete der Bundesrat viel Lob für sein Vorhaben,
er gehe damit endlich einen Schritt in die richtige Richtung. Demgegenüber kündigte
die SVP bereits ihren Widerstand an, weil sie das traditionelle Familienmodell in Gefahr
sah und aufgrund der wegfallenden ärztlichen Gutachten zunehmenden Missbrauch
befürchtete, etwa von Männern, die dem Militärdienst entgehen oder früher
pensioniert werden wollten. Das Transgender Network Switzerland bezeichnete diese
Missbrauchsdebatte in der Presse indes als verfehlt; es sei unrealistisch, dass jemand
allein dafür mit einem falschen Geschlechtseintrag leben und sich sogar strafbar
machen wolle. 22

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.05.2018
KARIN FRICK
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Mit der stillschweigenden Annahme eines Postulats Caroni (fdp, AR) in der
Sommersession 2018 erteilte der Ständerat dem Bundesrat den Auftrag, eine Übersicht
über die verschiedenen Definitionen und Rechtsfolgen des Konkubinats im geltenden
Recht zu erstellen. Im geltenden Recht knüpften zahlreiche Rechtsfolgen an das
Vorliegen eines Konkubinats an, der dazugehörige Rechtsbegriff variiere jedoch von
Rechtsgebiet zu Rechtsgebiet, begründete der Postulant seinen Vorstoss. Vor dem
Hintergrund zukünftiger familienpolitischer Diskussionen, etwa über die Ehe für alle
oder über den PACS, sei diese Grundlagenarbeit unabdingbar. Auch der Bundesrat
hatte das Postulat begrüsst. 23

POSTULAT
DATUM: 11.06.2018
KARIN FRICK

Mit der Überweisung eines Postulats Ruiz (sp, VD) verlangte der Nationalrat vom
Bundesrat einen Bericht, der die Folgen der Einführung einer dritten
Geschlechtsidentität für die schweizerische Rechtsordnung und für das elektronische
Personenstandsregister «Infostar» aufzeigt. Darüber hinaus soll der Bericht auch die
Konsequenzen prüfen, die ein vollständiger Verzicht auf die Geschlechtsangabe im
Personenstandsregister sowie ein vorübergehender Aufschub des Eintrags bei
Neugeborenen, deren Geschlecht nicht eindeutig festgestellt werden kann, nach sich
ziehen würden. Neben der Eruierung der notwendigen Änderungen an Rechtstexten
und Registern sollen auch die zu erwartenden Kosten und der benötigte Zeitaufwand
für die Umstellung beziffert werden. Der Vorstoss war wie das ähnliche Postulat Arslan
(basta, BS; 17.4121) von SVP-Nationalrat Yves Nidegger erfolglos bekämpft worden. Mit
105 zu 79 Stimmen bei 5 Enthaltungen nahm die grosse Kammer den Vorstoss im Herbst
2018 an und folgte damit auch dem Antrag des Bundesrats. «Es lohnt sich, diese Fragen
anzuschauen», hatte Justizministerin Simonetta Sommaruga ihre Ausführungen im Rat
geschlossen. 24

POSTULAT
DATUM: 17.09.2018
KARIN FRICK

Nach Abschluss des Ehevorbereitungsverfahrens besteht im geltenden Recht noch eine
Wartefrist von zehn Tagen, bevor die Ehe geschlossen werden kann. Seit der
Abschaffung des Vekündverfahrens erfüllt diese Frist jedoch keinen Zweck mehr. In der
Herbstsession 2018 stimmte auch der Nationalrat mit 129 zu 43 Stimmen bei einer
Enthaltung der Abschaffung dieser Mitwirkungsfrist zu und schrieb die Motion Caroni
(fdp, AR), die Auslöser dieser Gesetzesanpassung war, ab. Wie schon in der
Gesamtabstimmung stellte sich auch in der Schlussabstimmung die SVP-Fraktion gegen
die entsprechende Änderung des ZGB, welche im Nationalrat somit mit 127 zu 64
Stimmen ausging. Der Ständerat hingegen verabschiedete den Entwurf in der
Schlussabstimmung abermals einstimmig. 25

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.09.2018
KARIN FRICK

Der Bericht «Modernisierung des Familienrechts» in Erfüllung eines Postulats Fehr (sp,
ZH; Po. 12.3607) sowie mehrere Bundesgerichtsentscheide aus jüngerer Vergangenheit
wiesen darauf hin, dass das schweizerische Abstammungsrecht nicht mehr zeitgemäss
sei. Zu diesem Schluss kam die RK-SR und reichte im August 2018 ein Postulat ein, das
den Bundesrat auffordert, einen Bericht über den Reformbedarf im
Abstammungsrecht zu erstellen und allenfalls Empfehlungen für eine kohärente
Gesetzesrevision darzulegen. Das geltende fortpflanzungsmedizinische Verbot der Ei-
und Embryonenspende sowie der Leihmutterschaft soll dabei nicht infrage gestellt, die
Tatsache, dass in der Schweiz verbotene Reproduktionsmethoden zunehmend im
Ausland in Anspruch genommen werden, aber auch nicht ausser Acht gelassen werden.
Der Bundesrat unterstützte das Anliegen. Bundesrätin Simonetta Sommaruga sagte vor
dem Ständeratsplenum im Dezember 2018, die Schweiz täte gut daran, sich dieser
Fragen anzunehmen, wie es Frankreich und Deutschland bereits getan hätten. Der
Ständerat überwies das Postulat stillschweigend an den Bundesrat. 26

POSTULAT
DATUM: 12.12.2018
KARIN FRICK

Im Februar 2019 gab die RK-NR mit 17 zu 7 Stimmen einer parlamentarischen Initiative
Stamm (svp, AG) Folge, mit der die Führung eines Doppelnamens wieder ermöglicht
werden sollte. 27

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.02.2019
KARIN FRICK
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Der Vorschlag des Bundesrates zur Änderung des Zivilgesetzbuches für eine einfachere
Änderung des Geschlechts und des Vornamens im Personenstandsregister erzeugte in
der Vernehmlassung eine sehr positive Resonanz. Von 102 eingegangenen
Stellungnahmen lehnten fünf (EDU, SVP, Christianity for Today, die Konferenz für
Bioethik der Schweizer Bischofskonferenz sowie die Stiftung Zukunft CH) das Vorhaben
ab, weil kein Handlungsbedarf bestehe. Die überwältigende Mehrheit der
Teilnehmenden hielt die Vereinfachung der Geschlechtsänderung im
Personenstandsregister indes für notwendig. Eine grosse Mehrheit der Kantone regte
an, dass das Verfahren zur Geschlechts- und Vornamensänderung nicht wie vom
Bundesrat vorgeschlagen den Zivilstandsbeamtinnen und -beamten, sondern den
kantonalen Aufsichtsbehörden im Zivilstandswesen übertragen werden soll, um bessere
Rechtssicherheit zu gewährleisten. Die Grünen, die Jungen Grünen, die SP, die
Unabhängigkeitspartei Schweiz und die Alternative Liste Zürich sowie zahlreiche
Organisationen für Geschlechts- und Genderanliegen wünschten sich noch
weitergehende Erleichterungen, um dem Grundsatz der Selbstbestimmung noch besser
Rechnung zu tragen. So schlugen sie etwa vor, auf die vorgesehene Möglichkeit der
Zivilstandsbeamtin oder des Zivilstandsbeamten, bei Zweifeln an den Beweggründen
zusätzliche Abklärungen wie ein ärztliches Zeugnis verlangen zu können, zu verzichten,
weil die Betroffenen dadurch der Willkür der Beamtinnen und Beamten ausgesetzt
würden. Viele Stellungnehmende forderten den Bundesrat darüber hinaus ausdrücklich
auf, die Situation der Personen, die weder dem männlichen noch dem weiblichen
Geschlecht zugeordnet werden können, zu überprüfen. 28

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.07.2019
KARIN FRICK

Weil die Änderung des Zivilgesetzbuches zur Vereinfachung der Geschlechtsänderung
im Personenstandsregister in der Vernehmlassung auf breite Zustimmung gestossen
war, enthielt die entsprechende Botschaft, die der Bundesrat im Dezember 2019
verabschiedete, keine wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorentwurf. Menschen
mit Transidentität oder mit einer Variante der Geschlechtsentwicklung sollen die
Änderung ihres Geschlechts und ihres Vornamens neu ohne vorgängige medizinische
Eingriffe oder andere Vorbedingungen dem Zivilstandsamt bekanntgeben können.
Hierbei hielt der Bundesrat an der Zuständigkeit der Zivilstandsbeamtinnen und
-beamten fest, obwohl diese in der Vernehmlassung von einigen Kantonen kritisiert
worden war. Ebenfalls nicht in den Entwurf aufgenommen wurde die in der
Vernehmlassung von einigen Akteuren geforderte Einführung einer dritten
Geschlechtskategorie; damit beschäftige sich der Bundesrat aber im Rahmen des
Berichts in Erfüllung zweier Postulate (17.4121 und 17.4185), erläuterte er in der
Botschaft. 29

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.12.2019
KARIN FRICK

Mit Stichentscheid des Präsidenten folgte die RK-SR im Februar 2020 dem Beschluss
ihrer Schwesterkommission und gab der parlamentarischen Initiative Stamm (svp, AG)
Folge, die zum Ziel hatte, Eheleuten das Führen eines Doppelnamens wieder zu
ermöglichen. Diese laut Begründung des Initianten inzwischen vermisste Möglichkeit
war mit Inkrafttreten des neuen Namensrechts 2013 abgeschafft worden. 30

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.02.2020
KARIN FRICK

In der Sommersession 2020 wurde die Teilrevision des Zivilgesetzbuches für eine
einfachere Änderung des Geschlechts im Personenstandsregister vom Ständerat als
Erstrat behandelt. Gemäss dem neuen Artikel 30b ZGB kann «jede Person, die innerlich
fest davon überzeugt ist, nicht dem im Personenstandsregister eingetragenen
Geschlecht zuzugehören, [...] gegenüber der Zivilstandsbeamtin oder dem
Zivilstandsbeamten erklären, dass sie den Eintrag ändern lassen will» und gleichzeitig
einen neuen Vornamen wählen. Die vorberatende RK-SR hatte dem Entwurf im Mai
2020 unverändert zugestimmt und beantragte ihrem Rat, dasselbe zu tun.
Berichterstatter Beat Rieder (cvp, VS) legte dem Ratsplenum die zentralen Punkte der
trotz des schlanken Entwurfs «regen» Kommissionsdebatte dar. Man habe sich bewusst
gegen ein schriftliches Verfahren, wie es von manchen Kantonen gefordert wurde, und
gegen eine Begründungspflicht entschieden, weil es das Ziel der Vorlage sei, einen
«Paradigmenwechsel» zu vollziehen und «das Kapitel sozialer Ausgrenzung»
abzuschliessen. Zudem gehe man nicht davon aus, dass ein solches Gesuch angesichts
seiner Tragweite «aus einer Laune heraus» gestellt werde, weshalb Missbräuche – etwa
zur Vermeidung des Militärdiensts, zur Erschleichung einer Rentenberechtigung oder
zur Vermeidung von Strafverfolgung – kaum vorstellbar seien. Eine Minderheit Salzmann
(svp, BE) beantragte Nichteintreten, weil es nicht notwendig sei, das Verfahren zu
vereinfachen und weil durchaus Missbrauchspotenzial bestehe, da die «innerste

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.06.2020
KARIN FRICK

01.01.65 - 01.01.23 11ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Selbstwahrnehmung» praktisch nicht überprüft werden könne. Bundesrätin Karin
Keller-Sutter verwies dagegen wieder auf den angestrebten «Paradigmenwechsel» hin
zur Selbstbestimmung, was in diesem Zusammenhang bedeute, «dass jede urteilsfähige
Person selbst am besten in der Lage ist, die eigene Geschlechtsidentität zu kennen,
ohne von der Beurteilung von Gerichten oder Behörden abhängig zu sein». Nachdem
die Ständekammer mit 33 zu 6 Stimmen bei 6 Enthaltungen auf die Vorlage eingetreten
war, debattierte sie die Frage, ob Minderjährige zur Geschlechtsänderung die
Zustimmung der Eltern brauchen, wie vom Bundesrat vorgesehen, oder ob sie dies,
sofern sie als urteilsfähig gelten, selber entscheiden können sollten, wie es eine
Minderheit Mazzone (gp, GE) verlangte. Mit 27 zu 15 Stimmen bei 2 Enthaltungen folgte
die Ratsmehrheit dem Bundesrat und der Kommissionsmehrheit, die argumentierten,
Kinder und Jugendliche hätten noch keine gefestigte Persönlichkeit und müssten daher
gegen leichtsinnige Erklärungen oder den Einfluss von Dritten geschützt werden. Der
Weg über ein Gerichtsverfahren – so wie es aktuell durchlaufen werden muss, um das
Geschlecht im Personenstandsregister zu ändern –, stehe Minderjährigen zudem
weiterhin offen, sollten sie in dieser Frage im Konflikt mit ihren Eltern stehen, erklärte
die Justizministerin. In der Gesamtabstimmung nahm der Ständerat den somit
unveränderten Entwurf mit 31 zu 7 Stimmen bei 7 Enthaltungen an. 31

Der Nationalrat debattierte in der Herbstsession 2020 als Zweitrat die Revision des
ZGB zur einfacheren Änderung des Geschlechtseintrags im Personenstandsregister.
Eine Minderheit Nidegger (svp, GE) beantragte Nichteintreten, weil ihrer Ansicht nach
die innerliche Überzeugung, nicht dem eingetragenen Geschlecht anzugehören, nicht
als Grund für eine Änderung des Eintrags im Personenstandsregister genüge, da ein
staatliches Register nur auf objektiven Kriterien basieren dürfe. Man könne ja auch
nicht sein Geburtsdatum ändern lassen, wenn man sich nicht so alt fühle, wie man sei,
argumentierte Nidegger und unkte, in der «Geschichte der Dekadenz des Westens»
werde diese Änderung haften bleiben «wie Caligulas Ernennung seines Pferdes zum
Konsul». Um die angepriesene Entbürokratisierung tatsächlich umzusetzen, sollte der
Rat – «Gott bewahre» – dennoch auf das Gesetz eintreten, beantragte Nidegger, dass
die Änderung des Geschlechts gleich wie die Änderung des Namens bei legitimen
Gründen von der Kantonsregierung des Wohnsitzkantons bewilligt werden solle. Beide
Anträge blieben in der grossen Kammer jedoch genauso erfolglos wie zwei
Minderheitsanliegen aus der Grünen Fraktion zur Änderung des Begriffs «Geschlecht»
bzw. «sexe» zu «Geschlechtsidentität» bzw. «identité de genre» sowie zur Zulassung
auch schriftlich eingereichter und nicht nur persönlich und mündlich vorgebrachter
Anträge. Ebenso deutlich lehnte die Volkskammer einen Minderheitsantrag Vogt (svp,
ZH) ab, der die binäre Geschlechterordnung explizit festschreiben und so verhindern
wollte, dass «die Tür hin zum dritten Geschlecht geöffnet wird». Einigermassen knapp –
mit 100 zu 93 Stimmen bei 2 Enthaltungen – setzte sich die Kommissionsmehrheit
gegen eine Minderheit Bregy (cvp, VS) in der Frage durch, ob Minderjährige die
Zustimmung ihrer Eltern brauchen, um die Änderung des Geschlechts auf dem
Zivilstandsamt zu erklären. Die Minderheit Bregy vertrat die Ansicht des Bundesrates,
der auch der Ständerat zugestimmt hatte, dass dies nötig sei, um Minderjährige vor
leichtfertigen Entscheidungen und dem Einfluss Dritter zu schützen. Dagegen entschied
die Mehrheit, diese Entscheidung sei urteilsfähigen Jugendlichen selbstbestimmt zu
ermöglichen. Mit 121 zu 61 Stimmen bei 13 Enthaltungen verabschiedete der Nationalrat
die Vorlage zur Bereinigung der einen Differenz an den Ständerat. 32

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.09.2020
KARIN FRICK

Allein die Frage, ob urteilsfähige Minderjährige die Zustimmung ihrer Eltern brauchen,
um ihr Geschlecht im Personenstandsregister per einfacher Erklärung zu ändern,
entzweite die beiden Parlamentskammern nach der ersten Beratungsrunde der
entsprechenden Anpassung des Zivilgesetzbuches. Während der Ständerat dem
Bundesrat gefolgt war und die Frage bejaht hatte, hatte sie der Nationalrat verneint. In
der Wintersession 2020 lenkte der Nationalrat nach zwei weiteren Beratungsrunden
schliesslich auf den Kompromissvorschlag von Ständerat Andrea Caroni (fdp, AR) ein,
der sich in der kleinen Kammer gegenüber den beiden anderen Konzepten behauptet
hatte: Ab einem Alter von 16 Jahren können Jugendliche ihren Geschlechtseintrag
künftig selbstständig ändern lassen, bei jüngeren Minderjährigen ist die Zustimmung
der Eltern erforderlich. Der Bundesrat hatte in seinem Entwurf ursprünglich die
Volljährigkeit vorausgesetzt, weil er damit die Kinder und Jugendlichen vor
leichtfertigen Entscheidungen und dem Einfluss Dritter schützen wollte. Letztlich
plädierte aber auch Bundesrätin Karin Keller-Sutter im Sinne der Kompromissfindung
für die Altersgrenze bei 16 Jahren; in diesem Alter sei das Schutzbedürfnis denn auch

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.12.2020
KARIN FRICK
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etwas geringer, erklärte sie im Nationalrat. Während die linke Ratsseite, die eigentlich
auf jegliche Zustimmung der Eltern hätte verzichten wollen, dem Kompromiss
«schweren Herzens», so SP-Fraktionssprecherin Tamara Funiciello (sp, BE), zustimmte
und das Gesetz dennoch als Fortschritt wertete, war die SVP-Fraktion, die nach wie vor
die Volljährigkeitsvoraussetzung unterstützte, nicht bereit, von ihrer ursprünglichen
Position abzuweichen. So nahm der Nationalrat den Kompromiss mit 124 zu 47 Stimmen
bei 7 Enthaltungen an. In der Schlussabstimmung gesellten sich noch einige Stimmen
aus der Mitte-Fraktion zum ablehnenden Lager, weil sie generell den Missbrauch des
einfacheren Verfahrens befürchteten, sodass die grosse Kammer die Vorlage mit 128 zu
54 Stimmen bei 13 Enthaltungen verabschiedete. Der Ständerat stimmte dem Geschäft
mit 33 zu 6 Stimmen bei 3 Enthaltungen zu. 33

Mit einer Standesinitiative (Kt.Iv. 20.312) verlangte der Kanton Solothurn eine
bundesrechtliche Grundlage, damit die kantonalen Behörden kostendeckende
Gebühren im Zivilstandswesen verrechnen dürfen. Die jetzigen vom Bund festgelegten
Gebührentarife lägen nämlich – auch angesichts der immer komplexer werdenden
Verfahren – weit unter den tatsächlich anfallenden Kosten. Die RK-SR lehnte die
Initiative im Februar 2021 einstimmig ab. Sie war der Ansicht, dass das
Kostendeckungsprinzip den Behörden lediglich verbiete, Gewinne zu erwirtschaften,
ihnen aber keine Garantie gegen Verluste gewähre. Gleichzeitig anerkannte sie jedoch
die Notwendigkeit, die Gebührenstruktur regelmässig zu überprüfen. Entsprechend
reichte sie eine Kommissionsmotion (Mo. 21.3024) ein, die den Bundesrat mit einer
solchen Überprüfung beauftragen wollte. 34

STANDESINITIATIVE
DATUM: 22.02.2021
KARIN FRICK

Der Ständerat folgte in der Sommersession 2021 stillschweigend seiner
Rechtskommission und gab der Solothurner Standesinitiative für kostendeckende
Gebühren im Zivilstandswesen (Kt.Iv. 20.312) keine Folge. Stattdessen nahm er die
Kommissionsmotion für eine Überprüfung der Kostenstruktur im Zivilstandswesen an,
die vom Bundesrat darüber hinaus verlangte, die Tarife so neu zu gestalten, dass die
Kantone einen besseren Kostendeckungsgrad erreichen können. Der Bundesrat hatte
die Annahme der Motion beantragt. Wie Justizministerin Karin Keller-Sutter erklärte,
seien die Kantone innerhalb der KKJPD bereits dabei, ein neues Gebührenmodell
auszuarbeiten, das der Bund in seiner Diskussion berücksichtigen könne. 35

MOTION
DATUM: 16.06.2021
KARIN FRICK

In der Wintersession 2021 kam der Nationalrat als Zweitrat dem Antrag seiner
Rechtskommission nach und gab der Standesinitiative des Kanton Solothurns (Kt.Iv.
20.312) bezüglich der Kostenstruktur im Zivilstandswesen keine Folge. Stattdessen
überwies er eine Motion der RK-SR, die eine Überprüfung der Kostenstruktur im
Zivilstandswesen sowie eine allfällige Anpassung der Tarife zum besseren
Kostendeckungsgrad forderte. SVP-Nationalrat Thomas Aeschi (svp, ZG) hatte im Namen
seiner Partei dagegen argumentiert, dass das Problem der zu tief angelegten
Gebührentarife nur für Zivilstandsämter bestehe, welche die «Kostenseite nicht im
Griff» hätten. Eine Gebührenerhöhung belaste in diesem Fall die Bevölkerung verstärkt
aber grundlos mit Steuern, Abgaben und Gebühren. Ausserhalb der SVP-Fraktion
konnte er damit jedoch nicht überzeugen. 36

STANDESINITIATIVE
DATUM: 06.12.2021
CATALINA SCHMID

Mittels Motion verlangte Ständerat Thomas Minder (parteilos, SH), dass
Namensänderungen für Personen mit Landesverweis verunmöglicht werden sollen. Die
Möglichkeit zur Namensänderung werde von verurteilten Straftäterinnen und
Straftätern genutzt, um sich wieder eine «reine Weste» zu geben. Bei Personen mit
Landesverweis sei das Argument, die Namensänderung sei notwendig, um die
Resozialisierung in der Gesellschaft zu ermöglichen, allerdings nicht anwendbar. Sie
müssten die Schweiz ohnehin verlassen, weshalb in solchen Fällen das öffentliche
Sicherheitsinteresse höher zu gewichten sei als das individuelle Interesse der
verurteilten Person, begründete der Motionär sein Anliegen. Der Bundesrat zeigte sich
in seiner Stellungnahme bereit, das Anliegen «unter dem Vorbehalt der Wahrung der
Grundrechte der betroffenen Person» umzusetzen, und beantragte die Motion zur
Annahme.
Im Ständerat wurde der Vorstoss in der Wintersession 2021 vor allem vor dem
Hintergrund diskutiert, dass die Schaffhauser Behörden dem verurteilten und mit
Landesverweis belegten Dschihadisten Osama M. eine Namensänderung bewilligt

MOTION
DATUM: 16.12.2021
KARIN FRICK
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hatten, wie Motionär Minder schilderte. Sein Schaffhauser Ratskollege Hannes Germann
(svp, SH) erklärte weiter, dass es so «einem Mann mit äusserst grossem
Gefährdungspotenzial [...] beinahe gelungen [wäre], eine neue Identität zu bekommen»,
da er «im Strafregister [fast] irgendwo zwischen Stuhl und Bank verschwunden» wäre.
Der Staat müsse künftig vermeiden, dass es zu einem solchen «Fast-Super-GAU»
kommen könne, appellierte er an die anwesende Bundesrätin Karin Keller-Sutter.
Die Grüne Ständerätin Lisa Mazzone (gp, GE) beantragte die Ablehnung der Motion. Sie
warnte davor, aufgrund eines Einzelfalls zu legiferieren, und betonte, dass sie nicht
einsehe, weshalb in dieser Frage zwischen Verurteilten mit und ohne Landesverweis
unterschieden werden sollte; eine solche Ungleichbehandlung sei nicht gerechtfertigt
und verletze den Verfassungsgrundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz. Wenn es
tatsächlich ein Problem sei, dass ein Strafregistereintrag «bei einem Namenswechsel
einfach verschwinden kann», dann sei das nicht nur bei Personen mit Landesverweis
ein Problem, pflichtete Mathias Zopfi (gp, GL) seiner Fraktionskollegin bei.
Bundesrätin Karin Keller-Sutter bekräftigte den Willen des Bundesrates, die geforderte
Anpassung vorzunehmen, unter dem Aspekt der öffentlichen Sicherheit: «Wenn jemand
unter einer neu angenommenen Identität eine Gefährdung darstellt, dann ist das eine
Gefährdung zu viel.» Mit 28 zu 13 Stimmen bei 2 Enthaltungen nahm die Ständekammer
die Motion an. 37

Im Dezember 2021 verabschiedete der Bundesrat in Erfüllung eines Postulats der RK-SR
einen Bericht über den Reformbedarf im Abstammungsrecht. Mit der Untersuchung
des Anliegens hatte die Regierung eine interdisziplinäre, externe Expertengruppe
betraut. Diese bejahte den Reformbedarf und erarbeitete ein umfassendes
Reformkonzept. In seinem Bericht würdigte der Bundesrat die Empfehlungen der
Expertengruppe und kam seinerseits ebenfalls zum Schluss, dass das geltende
Abstammungsrecht nicht mehr zeitgemäss sei. Raum für sinnvolle Anpassungen und
weiteren Diskussionsbedarf sah er insbesondere in drei Bereichen: bei der Anfechtung
der Vaterschaftsvermutung, die heute abhängig vom Zivilstand der Eltern geregelt ist;
bei der privaten Samenspende, damit das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner
Abstammung sowie die Rechtsstellung aller bei der Zeugung des Kindes beteiligten
Personen klar geregelt werden; sowie allgemein beim Recht auf Kenntnis der eigenen
Abstammung und Nachkommenschaft, das heute gesetzlich gar nicht geregelt ist.
Daneben erklärte sich der Bundesrat aber auch bereit, weitere von der Expertengruppe
formulierte Vorschläge zu prüfen. Gewisse Empfehlungen plane er etwa im Rahmen der
laufenden Evaluation des Fortpflanzungsmedizingesetzes durch das BAG untersuchen
zu lassen. 38

BERICHT
DATUM: 17.12.2021
KARIN FRICK

Ist die Bedingung des Schweizer Bürgerrechts zur Ausübung des Berufs der
Zivilstandsbeamtin oder des Zivilstandsbeamten beizubehalten? Eine Prüfung dieser
Frage forderte die Grüne Nationalrätin Marionna Schlatter (gp, ZH) mittels eines
Postulats. Die Voraussetzung, dass Zivilstandsbeamte zwingend das Schweizer
Bürgerrecht haben müssten, sei nicht mehr zeitgemäss und stelle eine Diskriminierung
auf dem Arbeitsmarkt dar. Ein Migrationshintergrund zusammen mit einer sehr guten
Integration könne für die Ausübung dieser Tätigkeit äusserst hilfreich und bereichernd
sein, so die Postulantin. Justizministerin Karin Keller-Sutter hielt dieser Argumentation
entgegen, dass die Aufgaben von Zivilstandsbeamten für den Rechtsstaat tragend seien.
Der Bundesrat erachte es deshalb als von grossem öffentlichem Interesse, dass die
Zivilstandsbeamtinnen und -beamten mit den gesellschaftlichen und politischen
Verhältnissen in der Schweiz vertraut seien. Entgegen der Empfehlung des Bundesrats
überwies der Nationalrat jedoch das Postulat in der Frühjahrssession 2022 mit 110 zu
80 Stimmen. 39

POSTULAT
DATUM: 02.03.2022
CATALINA SCHMID

Ende März 2022 veröffentlichte der Bundesrat den Bericht «Übersicht über das
Konkubinat im geltenden Recht – Ein PACS nach Schweizer Art?» in Erfüllung der
Postulate Po. 15.3431, Po. 15.4082 und Po. 18.3234. 40

BERICHT
DATUM: 30.03.2022
KARIN FRICK
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Im Juni 2022 nahm der Nationalrat ein Postulat der RK-NR zur Prüfung eines
Familiengerichts an. In einem Bericht soll überprüft werden, ob ein Familiengericht
geschaffen werden soll, welches für alle familienrechtlichen Streitigkeiten zuständig
wäre. Die Arbeit der Zivilgerichte, der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden sowie
der Zentralbehörden der Kantone und des Bundes soll so in einer Stelle
zusammengebracht werden, was Schlichtungsversuche fördern und die
familienrechtlichen Prozesse vereinfachen soll. Der Bundesrat empfahl die Annahme
des Postulats; die Prüfung eines Familiengerichts lasse sich im Rahmen zweier bereits
überwiesener Postulate Müller-Altermatt (mitte, SO; Po. 19.3503) und Schwander (svp,
SZ; Po. 19.3478) einbringen. Gegen das Postulat sprach sich eine Minderheit Addor (svp,
VS) aus. Sie unterstützte zwar grundsätzlich die Forderung nach einem Familiengericht,
störte sich aber an der zentralistischen Ausrichtung des Postulats. Hinter die
Minderheit stellte sich die SVP-Fraktion, was jedoch nicht zu einer Ratsmehrheit
ausreichte. Das Postulat wurde mit 131 zu 51 Stimmen bei einer Enthaltung
angenommen. 41

POSTULAT
DATUM: 08.06.2022
LENA BALTISSER

Mit einem im Dezember 2021 eingereichten Postulat forderte Nationalrätin Sibel Arslan
(basta, BS) die Evaluation der Artikel 41 bis 43 des Zivilgesetzbuches. Geregelt wird in
den betreffenden Artikeln die Beurkundung des Personenstands, insbesondere auch
dann, wenn die Personenstandsdaten nicht durch Urkunden nachgewiesen werden
können. Laut der Postulantin gestalte sich die Anwendung der Artikel 41 bis 43 ZGB
oftmals schwierig, was für die betroffenen Personen mit einem grossen Aufwand und
erheblicher Rechtsunsicherheit verbunden sei. Der Bundesrat unterstützte das
Anliegen; kantonale Behörden, Gerichte und betroffene Personen hätten wiederholt auf
die unbefriedigende Situation bei fehlendem Nachweis von Angaben über den
Personenstand hingewiesen. Im Nationalrat wurde das Postulat von Andreas Glarner
(svp, AG) bekämpft. Er erachtete es im Namen der SVP-Fraktion nicht als notwendig,
einen Bericht zu den Artikeln 41 bis 43 ZGB zu erstellen. Wenn ein Problem bestehe,
solle direkt eine Änderung der entsprechenden Artikel im ZGB angestrebt werden.
Hinter Glarner stellte sich die SVP-Fraktion. Die grosse Kammer nahm das Postulat in
der Sommersession 2022 mit 135 zu 53 Stimmen ohne Enthaltungen an. 42

POSTULAT
DATUM: 08.06.2022
LENA BALTISSER

Nach dem Ständerat nahm auch der Nationalrat in der Sommersession 2022 die Motion
von Ständerat Thomas Minder (parteilos, SH) an, mit der Namensänderungen für
Personen mit Landesverweis verunmöglicht werden sollen. Mit 107 zu 59 Stimmen
folgte er der Empfehlung des Bundesrates und einer Mehrheit der RK-NR. Ähnlich wie
der Motionär wies die Rechtskommission darauf hin, dass mit einem Verbot der
Namensänderung für des Landes verwiesene Personen verhindert werden könne, dass
diese mit neu angenommener Identität eine Gefährdung darstellten. Zudem sei laut
Kommissionssprecher Philipp Matthias Bregy (mitte, VS) auch klar, dass bei einem
rechtskräftigen Landesverweis der Schutz der Bevölkerung über den individuellen
Interessen eines Verurteilten stehe. Minderheitssprecher Christian Dandrès (sp, GE)
warf Minder hingegen Effekthascherei aufgrund der medialen Berichterstattung rund
um den Dschihadisten Osama M. vor und betonte, dass die Namensänderung von
ausgewiesenen Personen in speziellen Fällen, beispielsweise zur Resozialisierung oder
Integration nach abgelaufenem Landesverweis, gerechtfertigt sein könne. Bundesrätin
Karin Keller-Sutter verneinte jedoch im Namen des Bundesrates, dass es bei Personen,
die das Land verlassen müssen, um Integration gehen könne, und unterstützte das
Anliegen der Motion. 43

MOTION
DATUM: 08.06.2022
LUKAS LÜTOLF

In Erfüllung eines Postulats der RK-SR hatte der Bundesrat im Dezember 2021 einen
Bericht über den Reformbedarf im Abstammungsrecht veröffentlicht. Im Rahmen
seines Berichtes über die Motionen und Postulate der eidgenössischen Räte 2021
beantragte er daher die Abschreibung des Vorstosses. Der Ständerat folgte dieser
Empfehlung und schrieb das Postulat im Sommer 2022 stillschweigend ab. 44

POSTULAT
DATUM: 09.06.2022
LUKAS LÜTOLF
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In Umsetzung einer angenommenen parlamentarischen Initiative Stamm (svp, AG)
eröffnete die RK-NR im Juni 2022 die Vernehmlassung über eine Änderung des
Zivilgesetzbuches, mit der es Eheleuten wieder ermöglicht werden soll, einen
Doppelnamen zu führen. Der Vorentwurf schlägt zwei verschiedene Lösungen vor: Die
«kleine Lösung» käme einer Rückkehr zur Doppelnamenregelung vor 2013 gleich;
derjenige Ehepartner, dessen Name nicht zum Familiennamen wird, soll seinen
bisherigen Namen dem Familiennamen voranstellen und so einen Doppelnamen bilden
können. Mit der «grossen Lösung» könnten künftig beide Ehegatten einen
Doppelnamen führen, wobei der Name des Partners oder der Partnerin dem eigenen
Namen nachgestellt wird. Wird einer der beiden Namen zum Familiennamen gewählt,
könnte der andere der beiden Namen dem Familiennamen nachgestellt werden. Alle
Doppelnamen könnten wahlweise mit oder ohne Bindestrich geschrieben werden. Die
Namensführung der Kinder soll hingegen unverändert bleiben, für sie sind keine
Doppelnamen vorgesehen. Die Vernehmlassung läuft bis am 8. Oktober 2022. 45

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2022
KARIN FRICK

Mit der stillschweigenden Annahme einer Motion Caroni (fdp, AR) richtete der
Ständerat in der Herbstsession 2022 den Auftrag an den Bundesrat, die rechtlichen
Grundlagen für ein zeitgemässes Abstammungsrecht zu entwerfen. Wie der Motionär
forderte, sollte sich die Regierung dabei an ihrem Bericht zum Reformbedarf im
Abstammungsrecht, insbesondere an den darin enthaltenen Schlussfolgerungen,
orientieren. Der Bundesrat hatte die Motion zur Annahme beantragt. Als nächstes wird
der Nationalrat als Zweitrat über den Vorstoss befinden. 46

MOTION
DATUM: 27.09.2022
KARIN FRICK

Nachdem sie im Sommer 2022 eine Vorlage zur Umsetzung der parlamentarischen
Initiative Stamm (svp, AG) zur Ermöglichung von Doppelnamen bei der Heirat in die
Vernehmlassung gegeben hatte, beantragte die RK-NR ihrem Rat, die Frist zur
Ausarbeitung einer Vorlage um zwei Jahre zu verlängern. Der Nationalrat kam diesem
Begehren in der Herbstsession 2022 stillschweigend nach. 47

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.09.2022
KARIN FRICK

In Erfüllung zweier Postulate Arslan (basta, BS; Po. 17.4121) und Ruiz (sp, VD; Po. 17.4185)
veröffentlichte der Bundesrat Ende 2022 den Bericht «Einführung eines dritten
Geschlechts oder Verzicht auf den Geschlechtseintrag im Personenstandsregister –
Voraussetzungen und Auswirkungen auf die Rechtsordnung». Darin lehnte es die
Regierung ab, ein drittes Geschlecht oder die Möglichkeit zum Verzicht auf den
Geschlechtseintrag einzuführen. Eine solche Abkehr vom binären Geschlechtermodell
bedinge die Anpassung zahlreicher Rechtserlasse – «von der Bundesverfassung bis auf
Verordnungen der untersten Stufe». Von erheblichem Ausmass wären dem Bericht
zufolge auch die praktischen Auswirkungen; insbesondere bei der Erhebung von
Statistiken befürchtete der Bundesrat einen Informationsverlust. Nicht zuletzt,
konstatierte die Regierung, sei die Binarität der Geschlechter «in der Bevölkerung nach
wie vor fest verankert», sodass «die gesellschaftlichen Voraussetzungen für eine
Aufhebung des Geschlechts oder die Einführung eines dritten Geschlechts heute nicht
gegeben» seien.
Mit dieser Haltung stiess der Bundesrat bei Organisationen für die Rechte von non-
binären und trans Personen auf wenig Verständnis. Das Transgender Network
Switzerland bezeichnete den Bericht in der Presse als «Ohrfeige gegen nichtbinäre
Menschen». Dass die Gesellschaft dafür nicht bereit sei, stimme nicht. Das Netzwerk
berief sich auf eine 2021 durchgeführte Umfrage von Sotomo, in der sich 53 Prozent
der Schweizer Bevölkerung für die Einführung eines dritten Geschlechts in offiziellen
Dokumenten ausgesprochen hätten. Die Westschweizer Organisation Epicène
kritisierte gegenüber «Le Temps», dass es die Regierung vorziehe, «ihre Komfortzone
nicht zu verlassen». Enttäuscht zeigte sich gegenüber den Medien auch Postulantin
Sibel Arslan: Der Bundesrat schiebe mit der gesellschaftlichen Verankerung eine
Begründung vor; in Wahrheit scheue er sich vor der gesetzgeberischen
Verantwortung. 48

BERICHT
DATUM: 21.12.2022
KARIN FRICK
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Niederlassungsrecht

Eine Änderung der Wohnsitzbestimmungen im Zivilgesetzbuch sollte sicherstellen, dass
die Niederlassungsfreiheit auch für Personen in Pflegeheimen gewährleistet wird. Eine
dies fordernde Motion Leutenegger Oberholzer (sp, BL) war im Nationalrat mit 113 zu 65
Voten an den Ständerat überwiesen worden, der das Begehren jedoch mit 27 zu 5
Stimmen ablehnte. In der Praxis gehe es nicht um die Frage der Niederlassung, sondern
um die Restkostenfinanzierung bei einem Aufenthalt in einem Pflegeheim. Zudem
begründe der Aufenthalt in einem Heim noch keinen Wohnsitz. 49

MOTION
DATUM: 02.12.2013
NADJA ACKERMANN

Datenschutz und Statistik

Zum Zweck der Rationalisierung möchte der Bundesrat im Einvernehmen mit den
Kantonen die bisher in den mehr als 1700 Zivilstandsämtern registrierten Daten über
den Zivilstand mit einem zentralen Informatiksystem erfassen. Er beantragte dem
Parlament die dazu insbesondere aus datenschutzrechtlichen Gründen erforderliche
Änderung des Zivilgesetzbuchs. Das Parlament verabschiedete die Vorlage in der
Herbstsession. 50

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.10.2001
HANS HIRTER

Innere Sicherheit

Ende Oktober 1990 gab Bundespräsident Koller eine Verordnung über den Staatsschutz
welche als Übergangslösung bis zum Entscheid über ein Staatsschutzgesetz gedacht ist,
in die Vernehmlassung. Sie sieht vor, dass sich die präventive Polizeitätigkeit auf die
Bereiche Terrorismus, Spionage und organisiertes Verbrechen beschränken muss. Mit
der politischen Aktivität von Personen darf sich der Staatsschutz nur noch befassen,
wenn der konkrete Verdacht besteht, dass dabei strafbare Handlungen (wie zum
Beispiel Gewalt gegen Personen oder Sachen) vorbereitet oder begangen werden. Die
CVP lehnte die Verordnung ab, da sie unter anderem ohne gesetzliche Grundlage in die
Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen eingreife und zudem einige wichtige
Fragen offen lasse. Sie empfahl als Übergangslösung den Erlass eines befristeten
dringlichen Bundesbeschlusses. Auch die SP und die GP wiesen den
Verordnungsentwurf mit dem Argument zurück, dass er sich auf keine gesetzlichen
Grundlagen stützen könne. Während die FDP ebenfalls Einwände vorbrachte, konnte
sich immerhin die SVP mit der Verordnung einverstanden erklären, falls der Bundesrat
bereit sei, dem Parlament so rasch als möglich eine Regelung auf Gesetzesebene
vorzulegen. 51

VERORDNUNG / EINFACHER
BUNDESBESCHLUSS
DATUM: 25.10.1990
HANS HIRTER

Ende September 1991 gab der Bundesrat den Vorentwurf für ein Staatsschutzgesetz in
die Vernehmlassung. Das Projekt sieht vor, dass die Staatsschutzorgane das Sammeln
und Auswerten von Informationen auf die Bekämpfung des Terrorismus, des
verbotenen Nachrichtendienstes, des gewalttätigen Extremismus und des organisierten
Verbrechens beschränken sollen. Mit einer besonderen Bestimmung soll garantiert
werden, dass politische und gewerkschaftliche Tätigkeiten nicht mehr überwacht
werden. Der Überwachungsauftrag soll vom Bundesrat durch eine regelmässig
vorzunehmende Beurteilung der Bedrohungslage und durch eine sogenannte
Positivliste, in welcher die zu observierenden Organisationen aufgeführt sind, präzisiert
werden. Die Oberaufsicht über die Staatsschutztätigkeit wird von der vom Parlament in
der Herbstsession beschlossenen Geschäftsprüfungsdelegation ausgeübt werden. Im
organisatorischen Bereich sollen die staatsschützerischen Funktionen von der
Bundesanwaltschaft getrennt und die damit beauftragte Bundespolizei ins Bundesamt
für Polizeiwesen integriert werden. 52

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.09.1991
HANS HIRTER

Als Übergangslösung bis zum Inkrafttreten eines Staatsschutzgesetzes erliess das EJPD
eine Weisung zur Durchführung des Staatsschutzes. Diese Weisung orientiert sich an
der 1990 erlassenen Negativliste, welche festgehalten hatte, dass sich die
Staatsschutzorgane nicht mit Aktivitäten, welche eine Ausübung verfassungsmässiger
Rechte darstellen, befassen dürfen. Aufgaben des Staatsschutzes sind demgegenüber
die rechtzeitige Erkennung, die Überwachung und Bekämpfung von Terrorismus und
Spionage, von organisiertem Verbrechen und von Aktivitäten, welche auf eine
gewaltsame Änderung der staatlichen Ordnung abzielen. Die Weisung schreibt auch vor,
dass die Liste der von der Bundespolizei observierten Organisationen und

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 09.09.1992
HANS HIRTER
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Gruppierungen vom Bundesrat jährlich genehmigt werden muss. 53

Im März 1994 legte der Bundesrat die Botschaft für ein neues Gesetz über
«Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit» vor; auf den noch in der
Vernehmlassung verwendeten Titel «Staatsschutzgesetz» verzichtete er, da dieser
«vorbelastet» sei. Dieses Gesetz regelt primär die vorbereitende, d.h. vor der
Aufnahme einer Strafverfolgung einsetzende Informationsbeschaffung der
Polizeibehörden. Diese soll nur in Bereichen möglich sein, wo Ereignisse unvermittelt
auftreten können, die eine ernsthafte Gefährdung der inneren Sicherheit darstellen.
Grundsätzlich verboten ist dabei die Bearbeitung von Daten über legale politische
Aktivitäten von Bürgern und Bürgerinnen. Nach der Kritik im Vernehmlassungsverfahren
wurde auf die ursprünglich vorgesehene Möglichkeit der geheimen
Informationsbeschaffung (z.B. Telefonabhörung oder verdeckte Fahndung) verzichtet.
Welche Aktivitäten die innere Sicherheit ernsthaft gefährden können, wird in der
Botschaft nicht genau definiert; erwähnt werden Terrorismus, Spionage, gewalttätiger
Extremismus und organisiertes Verbrechen. Wegen dem Fehlen von präzisen Kriterien
ist es nach Ansicht des Bundesrats wichtig, die Informationsbeschaffung politisch zu
führen. Diese Kontrolle will er mittels regelmässig an neue Gegebenheiten
anzupassende Lagebeurteilungen und der Genehmigung der Liste der zu
observierenden Ereignisse, Personen und Organisationen sicherstellen. Ein
Einsichtsrecht in die Datensammlungen soll gemäss dem Entwurf nur erhalten, wer ein
begründetes Interesse nachweisen kann.
Das Gesetz enthält im weiteren Bestimmungen über die Sicherheitsüberprüfung von
Personen, welche für bestimmte Funktionen in der Bundesverwaltung oder in der
Armee vorgeschlagen sind, sowie über den Schutz von Personen und Gebäuden des
Bundes, ausländischer Staaten und internationaler Organisationen.
All diese Aufgaben möchte der Bundesrat einem neuen Bundesamt für Innere
Sicherheit übertragen. Dieses Amt soll aus der heutigen Bundesanwaltschaft
hervorgehen, sobald die Trennung dieser Stelle in eine Anklagebehörde des Bundes und
eine Polizeibehörde, wie sie die 1993 dem Parlament unterbreitete Teilrevision des
Gesetzes über die Bundesstrafrechtspflege vorsieht, in Kraft tritt. 54

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.03.1994
HANS HIRTER

Der Ständerat befasste sich als Erstrat mit der Volksinitiative «S.o.S. – Schweiz ohne
Schnüffelpolizei» und dem vom Bundesrat im Vorjahr als indirekten Gegenvorschlag
vorgelegten neuen Bundesgesetz über die Wahrung der inneren Sicherheit. Ein Antrag
Onken (sp, TG), auf eine präventive polizeiliche Tätigkeit grundsätzlich zu verzichten,
deshalb die Initiative zur Annahme zu empfehlen und das Gesetz zur gründlichen
Überarbeitung an die Regierung zurückzuweisen, unterlag mit 32:2 (Initiative) resp. 31:3
Stimmen (Gesetz).
In der Detailberatung beantragten Danioth (cvp, UR) und Plattner (sp, BS), die präzise
Definition der Aufgabenbereiche bei der vorbeugenden Informationsbeschaffung (Art.
2) sowie der Bereiche, in denen eine präventive Informationsbeschaffung nicht erfolgen
darf (Art. 3), bereits im Gesetz und nicht erst in der Verordnung vorzunehmen. Im
ersten Fall (Terrorismus, Spionage, verbotener Handel mit Waffen und strategisch
wichtigen technologischen Gütern) blieben sie in der Minderheit, bei den nicht
zulässigen Überwachungsbereichen (Ausübung politischer Rechte) konnten sie sich
knapp gegen den Bundesrat und die Kommissionsmehrheit durchsetzen. Heftig
umstritten war ein von Béguin (fdp, NE) und Danioth vorgelegter Antrag, im Rahmen der
präventiven Informationsbeschaffung auch eine Überwachung des Telefon- und
Postverkehrs sowie den Einsatz von Abhörgeräten anordnen zu können. Dieser
Beschluss entsprach einer von Bundesanwältin Del Ponte mit Nachdruck vertretenen
Forderung; eine ähnliche Gesetzesbestimmung wurde gleichzeitig in Deutschland unter
dem Titel «der grosse Lauschangriff» heftig debattiert. Die Verwendung derartiger
Mittel ausserhalb von Strafuntersuchungen ist in der Schweiz seit Oktober 1990 mangels
gesetzlicher Grundlagen nicht mehr zugelassen. Obwohl sich sowohl die
Kommissionsmehrheit – auch gestützt auf die Empfehlung von Experten – als auch
Bundesrat Koller dagegen aussprachen, stimmte der Rat dem Antrag im Verhältnis 21:14
zu. Die Massnahme soll vom Direktor des neuen Bundesamtes für innere Sicherheit
angeordnet werden können, bedarf allerdings einer Genehmigung durch den Vorsteher
des EJPD.
Die neuen Vorschriften über die Sicherheitsüberprüfungen für bestimmte
Personenkategorien im öffentlichen Dienst und der Armee waren nicht bestritten. In
Abweichung von der bundesrätlichen Vorlage beschloss der Ständerat aber, nur eine
einzige, für Armee und Verwaltung zuständige Stelle mit dieser Aufgabe zu betrauen.

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.06.1995
HANS HIRTER
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Auch die Vorschläge über den Personen- und Gebäudeschutz passierten ohne
wesentliche Abänderungen. In der Gesamtabstimmung verabschiedete der Ständerat
das neue Gesetz mit einer Gegenstimme. 55

Die Rechtskommission des Nationalrats trat auf die Vorlage ebenfalls ein. Sie sprach
sich aber für einen eingeschränkten Aktionsraum des präventiven Staatsschutzes aus.
Ihrer Meinung nach soll sich dieser auf die klassischen Bereiche (Terrorismus, Spionage)
beschränken und – im Gegensatz zum bundesrätlichen Antrag – den Kampf gegen das
organisierte Verbrechen den Strafverfolgungsbehörden überlassen. 56

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.11.1995
HANS HIRTER

Der Nationalrat befasste sich als Zweitrat mit der Volksinitiative «S.o.S. – Schweiz ohne
Schnüffelpolizei» und dem als indirekten Gegenvorschlag konzipierten Bundesgesetz
über die Wahrung der inneren Sicherheit. Mit 116 zu 61 Stimmen empfahl der Rat die
von der SP und der GP unterstützte Volksinitiative zur Ablehnung.

Mit derselben Stimmenzahl lehnte er auch den Antrag der Kommissionsminderheit auf
Nichteintreten auf das neue Bundesgesetz ab. Die SP und die Grünen begründeten ihre
Opposition gegen die Schaffung von gesetzlichen Grundlagen für eine präventiv
wirkende Polizei damit, dass ein solches Gesetz überflüssig sei und nur dazu dienen
würde, der Polizei unkontrollierbaren Handlungsspielraum zur Überwachung der Bürger
zu verschaffen. Wo es um die Bekämpfung echter Gefahren gehe, sei das bestehende
Instrumentarium ausreichend: insbesondere sei die Bekämpfung des politischen
Nachrichtendienstes (Spionage) bereits rechtlich abgesichert, und bei
Sprengstoffdelikten und schweren Gewaltverbrechen seien seit 1981 auch
vorbereitende Handlungen strafbar. Diese Einschätzung wurde von den Sprechern der
bürgerlichen Parteien und Bundesrat Koller zurückgewiesen. Letzterer argumentierte
damit, dass die von der Linken befürchtete Überwachung der Ausübung politischer
Rechte im neuen Gesetz explizit ausgeschlossen sei. Andererseits sei die Überwachung
der Aktivitäten bestimmter politischer Gruppierungen (z.B. der kurdischen PKK oder
der islamischen Heilsfront) auch dann erforderlich, wenn deren Mitglieder die Schweiz
nur als logistische Basis benutzen würden, ohne hier aber kriminelle Akte zu begehen.
Das Gesetz sei deshalb auch im Hinblick auf die Zusammenarbeit und den
Informationsaustausch mit anderen europäischen Staaten notwendig.

In der Detailberatung strich der Nationalrat die Bekämpfung des organisierten
Verbrechens aus dem Geltungsbereich des Gesetzes; nicht weil dieser keine Bedeutung
zuerkannt wurde, sondern weil dies eine Aufgabe der strafrechtlichen
Ermittlungsbehörden sei und auf Bundesebene mit den polizeilichen Zentralstellen
bereits ein Koordinationsorgan bestehe. Bundesrat Koller argumentierte vergeblich
damit, dass in vielen europäischen Staaten (allerdings nicht in Deutschland) die
präventive Polizei auch in diesem Aufgabenbereich tätig sei. Eine gewichtige Differenz
schuf der Rat bei den zulässigen Mitteln der präventiven Informationsbeschaffung.
Gegen die Stimmen der FP, der Liberalen und eines Teils der FDP-Fraktion strich er die
vom Ständerat aufgenommene Bestimmung, dass dazu auch ohne richterliche
Anordnung der Telefon- und Postverkehr überwacht und elektronische Abhörgeräte
eingesetzt werden können. Den Antrag der vorberatenden Kommission, dass im
Staatsschutz grundsätzlich die im Datenschutzgesetz garantierten Einsichtsrechte
gelten sollen, fand keine Mehrheit. Beschlossen wurde eine gleiche Regelung wie im
Gesetz über die polizeilichen Zentralstellen, bei welcher der Datenschutzbeauftragte
nur überprüft, ob eventuell vorliegende Daten rechtmässig bearbeitet werden, aber
keine materiellen Auskünfte erteilt. In der Gesamtabstimmung wurde das neue Gesetz
gegen die Stimmen der SP und der GP angenommen. 57

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 21.06.1996
HANS HIRTER

Am 7. Juni lehnten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger die Volksinitiative «S.o.S. –
Schweiz ohne Schnüffelpolizei», welche die Abschaffung der Staatsschutzorgane
verlangte, mit deutlicher Mehrheit ab. Die Kampagne warf kaum Wellen und stand total
im Schatten der gleichzeitig zur Abstimmung gelangenden Genschutzinitiative. Obwohl
das befürwortende Komitee von zwei sozialdemokratischen Nationalräten angeführt
wurde (de Dardel, GE und Rechsteiner, SG) engagierte sich auch die SP nur lauwarm für
die Initiative. Neben ihr hatten auch die GP, die PdA und die Lega dei ticinesi die Ja-
Parole ausgegeben; der Gewerkschaftsbund hatte hingegen auf eine Parole verzichtet.
Das Hauptargument der Befürworter bestand darin, dass die präventiv wirkenden
Staatsschutzorgane überflüssig seien, da bei einem Verdacht auf strafbare Handlungen

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 07.06.1998
HANS HIRTER
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ohnehin die gerichtspolizeilichen Instanzen zuständig seien.
Für die Gegner des Volksbegehrens war dieses einerseits überflüssig, weil das 1997 vom
Parlament beschlossene neue Staatsschutzgesetz die politische Polizei im Sinne einer
Gesinnungsschnüffelei ausdrücklich verbietet. Andererseits sei diese Initiative auch
gefährlich, weil in den Bereichen des verbotenen Nachrichtendienstes sowie der
Bekämpfung des organisierten Verbrechens und des politisch motivierten Terrorismus
auf die Früherkennung durch eine präventive Ermittlung, aber auch auf den
diesbezüglichen internationalen Informationsaustausch nicht verzichtet werden dürfe.

Abstimmung vom 7. Juni 1998

Beteiligung: 40.1%
Nein: 1'383'055 (75.4%) / 23 6/2 Stände
Ja: 451'089 (24.6%) / 0 Stände

Parolen:
– Ja: SP (1*), GP, Lega, PdA.
– Nein: FDP, CVP, SVP, FP, SD, LP, LdU, EVP, EDU; Vorort, SGV, SBV,
Angestelltenverband.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Das Resultat fiel mit 75.4 Prozent ablehnenden Stimmen deutlich aus. Kein einziger
Kanton wies eine Ja-Mehrheit auf; am besten schnitt die Initiative im Jura ab, wo sich
knapp ein Drittel dafür aussprachen. Die Ablehnung war in ländlichen Gebieten etwas
stärker als in den städtischen Agglomerationen, hingegen waren kaum Unterschiede in
bezug auf Sprachregion auszumachen. Die Vox-Analyse ergab, dass das Interesse der
Stimmberechtigten an diesem Thema nur gering war. Sie zeigte weiter auf, dass auch
Personen mit linker politischer Grundhaltung die Initiative mehrheitlich ablehnten und
nur etwa die Hälfte der Sympathisanten der SP die Parteiparole befolgt hatten. Nach
der Ablehnung der S.o.S.-Initiative stand der Inkraftsetzung des neuen
Staatsschutzgesetzes nichts mehr im Wege; sie erfolgte auf den 1. Juli. 58

Für grosse Aufruhr sorgte ein Spionagefall im Nachrichtendienst. Ein beim
Nachrichtendienst des Bundes angestellter Informatik-Spezialist hatte eine
Datenmenge im Tera-Bereich gestohlen. Aufgrund von Hinweisen der UBS konnte der
Dieb verhaftet und die Daten sichergestellt werden, bevor sie wie geplant ins Ausland
verkauft werden konnten. Durch den Datendiebstahl wurde auch das sich in
Ausarbeitung befindende, neue Nachrichtendienstgesetz aktuell. Dieses sieht u.a. die
Schaffung einer gesetzlichen Grundlage vor, mit welcher der Nachrichtendienst seine
Agenten jederzeit überprüfen kann. Auch die Geschäftsprüfungsdelegation des
Parlaments beschäftigte sich mit dem Spionagefall und will bis Frühling 2013 einen
Bericht zuhanden des Bundesrates abschliessen. 59

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 30.05.2012
NADJA ACKERMANN

Dass Handlungsbedarf bezüglich des Nachrichtendienstes besteht, hat im vergangen
Jahr der Spionagefall im Nachrichtendienst des Bundes (NDB) bestätigt. Im Nachgang
an den durch einen UBS-Mitarbeiter aufgedeckten Datendiebstahl beim NDB im Mai
2012 führte die Geschäftsprüfungsdelegation (GPDel) vom November 2012 bis Februar
2013 eine formelle Inspektion zur Informatiksicherheit im NBD durch. Im Juli 2013
übergab die Delegation den Bericht sowie elf Empfehlungen an den Bundesrat. Der
Öffentlichkeit wurde aus Überlegungen zum Schutz des Staatsinteresses lediglich eine
Zusammenfassung des Berichts zugänglich gemacht. Die GPDel hatte festgestellt, dass
bei der Schaffung des NDB aus den beiden Vorgängerorganisationen ein Defizit an
Personalressourcen bestand, da das VBS den Dienst für Analyse und Prävention (DAP)
ohne Personal vom EJPD übernommen hatte. Der NBD hatte folglich dasselbe
Aufgabenpensum mit weniger Arbeitskräften zu bewältigen. Aufgrund dieser knappen
Personalressourcen in der Informatik und des unzulänglichen Risikomanagements war
der NBD zu wenig darauf ausgerichtet, die Verfügbarkeit, die Integrität und die
Vertraulichkeit der Daten als zentrale Zielsetzung der Informatiksicherheit zu
gewährleisten. 60
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Im Mai 2014 kommunizierte der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) in seinem
Lagebericht zur Sicherheit des NDB 2014 seine aktuellen Einschätzungen der
Sicherheitsgefährdungen in der Schweiz. Dabei hob er die vergleichsweise stabile und
ruhige sicherheitspolitische Situation hervor. Die Schweiz sei weiterhin kein prioritäres
Ziel dschihadistisch motivierter Anschläge. Im Brennpunkt des Lageradars lägen die
Wirtschaftsspionage und die Spionage gegen sicherheitspolitische Interessen der
Schweiz. 61
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Im Juni warf die Affäre um Dominique Giroud hohe Wellen. Der Walliser Weinhändler,
gegen den in der Waadt Strafverfahren wegen Betrugs, Waren- sowie
Urkundenfälschung liefen und in Genf wegen Steuerbetrugs ermittelt wurde, hatte
versucht, zwei Westschweizer Journalisten auszuspionieren. Diese hatten zuvor
brisante Informationen über Giroud veröffentlicht. Kurz darauf kam aus, dass der von
Giroud angeheuerte Privatdetektiv selbst dem Westschweizer Fernsehen heikle
Informationen über den Weinhändler zugespielt hatte. 
Da am Spionageversuch nicht nur ein Privatdetektiv und ein Hacker, sondern auch ein
Mitarbeiter des schweizerischen Nachrichtendiensts (NDB) beteiligt war, schwappte der
Fall bis nach Bundesbern. Hier hatte sich die Geschäftsprüfungsdelegation (GPDel) als
Aufsichtsbehörde des NDB mit der Frage zu befassen, ob das Risikomanagement des
Nachrichtendiensts funktioniert hatte. Der Fall offenbarte dabei Mängel bei der
Auswahl und Führung der Agenten. Nach dem NSA-Skandal gab die Affäre Giroud somit
den Gegnern des neuen Nachrichtendienstgesetzes weitere Argumente in die Hand. 62
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Um den komplexer und dynamischer werdenden Bedrohungen für die
Informationsgesellschaft Rechnung zu tragen, beabsichtigte der Bundesrat, ein
Bundesgesetz über die Informationssicherheit (ISG) zu schaffen. Angriffe auf
Informationssysteme des Bundes hätten wiederholt gezeigt, dass der Schutz von
Informationen Lücken aufweise, welche unter anderem auf unzeitgemässe und
inkohärente Rechtsgrundlagen zurückzuführen seien. Mit dem neuen Gesetz sollen
einheitliche gesetzliche Grundlagen für das Management der Informationssicherheit
beim Bund geschaffen und somit Schwachstellen des geltenden Rechts behoben
werden. Den Begriff der Informationssicherheit definierte der Bundesrat im
erläuternden Bericht als «sämtliche Anforderungen und Massnahmen, die zum Schutz
der Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität und Nachvollziehbarkeit von Informationen
dienen, und zwar unabhängig davon, ob die Informationen elektronisch, mündlich oder
in Papierform bearbeitet werden.» Die im bestehenden System sektoriell angelegten
Rechtsgrundlagen und organisatorischen Zuständigkeiten seien nicht effizient und
sollten daher durch eine einheitliche Regelung ersetzt werden.

Bei der im Jahr 2014 durchgeführten Vernehmlassung waren überwiegend positive
Rückmeldungen eingegangen. Von den insgesamt 55 Vernehmlassungsteilnehmerinnen
und -teilnehmern standen unter anderen 17 Kantone, die CVP und die SP,
Economiesuisse sowie die Bundesanwaltschaft und ihre Aufsichtsbehörde dem Entwurf
grundsätzlich positiv gegenüber, brachten jedoch einige Änderungsvorschläge an. Diese
bezogen sich vor allem auf die Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen, die
Präzisierung von im Gesetzestext verwendeten Begriffen sowie auf die Schnittstellen
zwischen Informationssicherheit, Datenschutz und Öffentlichkeitsprinzip. Sieben
Kantone, die FDP sowie drei weitere Teilnehmende, darunter das Bundesgericht,
sprachen ihre vorbehaltlose Zustimmung zur Vorlage aus. Vollumfänglich ablehnend
äusserte sich einzig die SVP, die im neuen Gesetz keinen Mehrwert gegenüber gezielten
Verbesserungen am heutigen System sah. Von den drei Teilnehmenden, die dem
Entwurf grundsätzlich skeptisch gegenüberstanden, würde der Kanton Bern dem
Entwurf nur unter der Voraussetzung zustimmen, dass die kantonalen und kommunalen
Behörden bei der Anwendung des ISG auf die im Gesetz vorgesehenen Fachstellen des
Bundes zurückgreifen können und sie diese nicht selber aufbauen müssen. Der SGV
kritisierte indessen den «irreführenden Titel» sowie die mangelhafte Qualität der
erläuternden Materialien. Nach seinem Vorschlag sollte das Gesetz besser
«Bundesgesetz über die Informationssicherheit in Bundesbehörden und ähnlichen
Organisationen» genannt werden, da es sich nicht um ein gesamtgesellschaftliches
Regelwerk zu Information und Informationssicherheit handle. Im Ergebnisbericht des
Vernehmlassungsverfahrens folgerte das Generalsekretariat des VBS, dass die
überwiegende Mehrheit der Vernehmlasserinnen und Vernehmlasser die Schaffung
eines Informationssicherheitsgesetzes begrüsst. 63
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In seiner dem Parlament im Februar 2017 unterbreiteten Botschaft stellte der
Bundesrat den Entwurf zum neuen Informationssicherheitsgesetz (ISG) vor. Im Zentrum
des Gesetzgebungsprojektes stehen mit der Zusammenführung der wichtigsten
Rechtsgrundlagen im Bereich der Informations- und Informatikmittelsicherheit des
Bundes in einen einzigen Erlass sowie mit der Einführung einer einheitlichen Regelung
für alle Behörden und Organisationen des Bundes zur Erreichung eines möglichst
einheitlichen Sicherheitsniveaus zwei ambitiöse Ziele. Dazu sollen im neuen Gesetz
insbesondere das Risikomanagement, die Klassifizierung von Informationen, die
Sicherheit beim Einsatz von Informatikmitteln, die personellen Massnahmen und der
physische Schutz von Informationen und Informatikmitteln geregelt werden.
Ausdrücklich festgehalten werden soll auch der Vorrang des Öffentlichkeitsgesetzes,
um zu betonen, dass das Öffentlichkeitsprinzip in der Verwaltung weiterhin
uneingeschränkte Geltung haben wird. Überdies überführte der Bundesrat die
Regelungen über die Personensicherheitsprüfung vom BWIS in das neue ISG und
erweiterte den Geltungsbereich des militärischen Betriebssicherheitsverfahrens auf
zivile Beschaffungen, um die Informationssicherheit bei der Vergabe von
sicherheitsempfindlichen Aufträgen an Dritte zu gewährleisten. Die Kantone sind vom
neuen Gesetz insofern betroffen, als sie bei der Bearbeitung von klassifizierten
Informationen des Bundes und beim Zugriff auf seine Informatikmittel für eine
gleichwertige Informationssicherheit sorgen müssen. Dazu sollen sie in einem
Koordinationsorgan Einsitz nehmen.

Mit einem langen Votum eröffnete Ständerat Isidor Baumann (cvp, UR) als Sprecher der
vorberatenden SiK-SR in der Wintersession 2017 die Debatte im Erstrat. Er gab dem
Ratsplenum einen Einblick in die Arbeiten der Kommission und legte dar, wie sie im
Verlaufe von vier Sitzungen zu ihren Entscheidungen gelangt war. Zum grossen und sehr
grundsätzlichen Diskussionspunkt der Gesetzesentschlackung führte er aus, man habe
sich von der Verwaltung erklären lassen, dass Umfang und Dichte der vorgeschlagenen
Regulierung – der Gesetzesentwurf umfasst immerhin 92 Artikel – notwendig seien, weil
die Bestimmungen für verschiedenste Behörden, darunter auch das Bundesgericht und
die Nationalbank, gelten sollen und eine solche einheitliche Lösung nur auf Gesetzes-
und nicht auf Verordnungsstufe erlassen werden könne. Um sich ein besseres Bild von
den Auswirkungen des neuen Gesetzes machen zu können, hatte die Kommission bei
der Bundesverwaltung weitere Unterlagen angefordert, so beispielsweise eine Liste der
zu schliessenden rechtlichen Lücken, eine Auflistung der indirekten Auswirkungen auf
die Kantone und genauere Angaben zu personellen und finanziellen Folgen. Darüber
hinaus hatte sie Professor Markus Müller, Leiter der Expertengruppe, die am Anfang
dieses Gesetzgebungsprojektes gestanden hatte, EDÖB Adrian Lobsiger, RK-MZF-
Generalsekretär Alexander Krethlow sowie Vertreterinnen und Vertreter des
Bundesgerichts, der Parlamentsdienste, der Nationalbank und der Wirtschaft angehört.
Der integrale Ansatz und die angestrebte Vereinheitlichung seien am
Gesetzgebungsprojekt von allen Eingeladenen gelobt worden und auch der
Handlungsbedarf sei unbestritten anerkannt worden. Kritisiert worden sei die Vorlage
vor allem von der Wirtschaftsvertretung, welche das Gesetz auf seine KMU-Tauglichkeit
überprüft und mit der laufenden Revision des Bundesgesetzes über das öffentliche
Beschaffungswesen abgestimmt wissen wollte. Krethlow habe indes als
Kantonsvertreter die Forderung platziert, dass die Kantone für ihre Tätigkeiten im
Zusammenhang mit dem Informationssicherheitsgesetz vollumfänglich vom Bund
entschädigt werden sollten. Zusammen mit einer Stellungnahme des VBS hatten die in
den Anhörungen vorgebrachten Vorschläge und Empfehlungen der Kommission als
Grundlage für die Detailberatung gedient. Noch unklar war die Höhe der
Umsetzungskosten gewesen, weil das anzustrebende Sicherheitsniveau von den
Bundesbehörden erst im Rahmen des Vollzugs festgelegt werde. Der Bundesrat habe
sich jedoch einverstanden gezeigt, die SiK-SR zu allen kostenrelevanten
Umsetzungsstrategien und Vollzugserlassen zu konsultieren. Die SiK-SR hatte dem
Entwurf sodann einstimmig zugestimmt. Nach diesen umfangreichen Erläuterungen trat
der Ständerat ohne Gegenantrag auf die Vorlage ein.

In der Detailberatung zeigte sich die Unbestrittenheit der Vorlage: Zu keinem der
zahlreichen Änderungsanträge der SiK-SR fand eine Diskussion statt und auch der
Bundesrat zeigte sich mit allen Anpassungen einverstanden. Trotz der vielen Anträge,
die alle stillschweigend angenommen wurden, änderte sich inhaltlich nur wenig am
Entwurf des Bundesrates. So wurde die Trinkwasserversorgung explizit in die Liste der
kritischen Infrastrukturen aufgenommen und die systematische (und nicht nur
vorübergehende) Verwendung der AHV-Nummer zur Identifikation von Personen, die
Zugang zu Informationen, Informatikmitteln, Räumlichkeiten und anderen
Infrastrukturen des Bundes haben, erlaubt. Die Bestimmung, wonach Umsetzung,
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Zweckmässigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit des ISG periodisch überprüft
werden muss, ergänzte der Ständerat dahingehend, dass diese Überprüfung durch eine
unabhängige Stelle, namentlich durch die Eidgenössische Finanzkontrolle, zu
geschehen habe. Des Weiteren nahm er das Personal von Fedpol und
Bundesanwaltschaft einerseits sowie dolmetschende und übersetzende Personen im
Asylbereich andererseits in den Kreis jener Personen auf, die unabhängig davon, ob sie
Zugang zu geschützten Informationen oder Informatiksystemen des Bundes haben,
einer Sicherheitsprüfung unterzogen werden können. Ins Muster der fehlenden
Kontroverse fügte sich schliesslich auch die Gesamtabstimmung ein, bei der die kleine
Kammer die Vorlage einstimmig (bei vier Enthaltungen) annahm. 64

Wie im vergangenen Dezember schon der Ständerat und dessen sicherheitspolitische
Kommission stellte im Frühjahr 2018 auch die SiK-NR Handlungsbedarf im
Informationssicherheitsmanagement des Bundes fest. Anders als ihre
Schwesterkommission, der die kleine Kammer widerstandslos gefolgt war, zweifelte die
nationalrätliche Kommission jedoch am Mehrwert, den das
Informationssicherheitsgesetz mit sich brächte. Die bedeutendsten Unbekannten im
Gesetzgebungsprojekt waren nach wie vor die Kosten und der Personalaufwand im
Zusammenhang mit der Umsetzung. Während sich der Ständerat mit der Zusicherung
zufriedengegeben hatte, zu den Kosten später noch einmal konsultiert zu werden,
beauftragte die SiK-NR die Verwaltung, die Kosten und den Personalaufwand für
verschiedene mögliche Sicherheitsniveaus zu beziffern. Es wurden also drei mögliche
Szenarien vorgestellt: Ambitionsniveau 1 mit Kosten von CHF 5 Mio. und 9,5 bis 15,5
zusätzlichen Stellen, Ambitionsniveau 2 mit Kosten von CHF 33 bis 58 Mio. und 42
zusätzlichen Stellen sowie Ambitionsniveau 3 mit Kosten von CHF 62 bis 87 Mio. und 78
zusätzlichen Stellen. Für die Kommissionsmehrheit standen diese beträchtlichen
Kosten in einem ungenügenden Verhältnis zum Ertrag und darüber hinaus befürchtete
sie, der neu geschaffene, komplexe Informationsschutzapparat könnte eine
Eigendynamik entwickeln und sich zunehmend der Kontrolle durch das Parlament
entziehen. Aus diesen Gründen beantragte die Mehrheit der SiK-NR ihrem Rat
Nichteintreten. Eine Minderheit erachtete hingegen den gesamtheitlichen Ansatz der
Vorlage als zentral, um die Informationssicherheit beim Bund zu verbessern. Sie hielt
die Kosten für vertretbar, da dadurch Sicherheitslücken geschlossen und die
Koordination erheblich verbessert werden könne. Einen drohenden Kontrollverlust des
Parlaments sah sie nicht und beantragte folglich Eintreten. Die Eintretensdebatte
gestaltete sich dementsprechend umfangreich, kontrovers und emotionsgeladen.

Die bürgerlichen Fraktionen machten sich – mit Ausnahme der BDP – für den
Nichteintretensantrag stark. Die Kosten entsprächen einer «Blackbox» und es sei
«unseriös», nur auf Annahmen gestützt zu entscheiden; anstatt Experimente zu
machen, sollten besser bestehende Gesetze angepasst werden, um die Sicherheit zu
gewährleisten, so Ida Glanzmann-Hunkeler (cvp, LU) als Vertreterin der CVP-Fraktion.
David Zuberbühler (svp, AR) legte die Ansicht der SVP-Fraktion dar: Das Gesetz sei ein
neues «Bürokratiemonster», biete nur «Scheinsicherheit» und sei einen konkreten
Nutzennachweis bisher schuldig geblieben, weshalb es «brandgefährlich» sei, darauf
einzutreten. Für die FDP-Fraktion waren vor allem die Bedenken bezüglich der
Kostenfolgen ausschlaggebend dafür, dass man nicht auf das überladene Gesetz und
den damit verbundenen «Blindflug» eintrete. Demgegenüber stellte BDP-
Fraktionssprecherin Rosmarie Quadranti (bdp, ZH) Eintreten als alternativlos dar;
angesichts des Handlungsbedarfs sei Nichtstun jetzt «fahrlässig». Priska Seiler Graf (sp,
ZH) hielt als Vertreterin der SP-Fraktion eine regelrechte Brandrede für Eintreten: Das
Gesetz werde dringend benötigt und es sei «fatal», dass anstelle der Sicherheitsfragen
vielmehr die finanziellen Folgen im Zentrum der Beratungen in der
sicherheitspolitischen Kommission gestanden hätten. Sie warf der SiK
«Arbeitsverweigerung» vor und wies darauf hin, dass man nach dem Eintreten die
Möglichkeit hätte, das – je nach Ansicht überladene, unberechenbare oder lückenhafte
– Gesetz zu «entrümpeln». Arbeitsscheue sei in diesem Fall jedoch «geradezu
verantwortungslos», denn auch ein Versäumnis ziehe unbezifferbare Kosten nach sich.
Ins gleiche Horn blies auch der Grünen-Vertreter Balthasar Glättli (gp, ZH), indem er
Nichteintreten als «Dienstverweigerung» bezeichnete und argumentierte, dass
Informationssicherheitslecks sowohl Reputations- als auch Finanzschäden zur Folge
hätten. Auch Beat Flach (glp, AG) als Sprecher der GLP-Fraktion erschien es
unverständlich, weshalb trotz erkanntem Handlungsbedarf nicht eingetreten werden
sollte; ein weiteres Mal fiel das Wort «Arbeitsverweigerung». Die Abstimmung ergab
schliesslich 117 zu 68 Stimmen für Nichteintreten (8 Enthaltungen). Obschon die
Fraktionen der BDP, der SP, der Grünen und der GLP geschlossen für Eintreten
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votierten, besiegelte die geballte Stimmkraft des SVP-/FDP-/CVP-Blocks mit nur drei
Abweichlern den Nichteintretensentscheid. 65

Mit zwölf zu einer Stimme beantragte die SiK-SR ihrem Rat im Herbst 2018, am
Eintreten auf das Informationssicherheitsgesetz festzuhalten. Das Gesetz sei im
Auftrag des Parlamentes entstanden und berücksichtige klare Vorgaben der GPK und
der GPDel, erklärte Kommissionssprecher Isidor Baumann (cvp, UR) vor dem
Ratsplenum. Er fügte eine Liste von Gründen an, weshalb das Gesetz notwendig sei: Es
brauche das Gesetz, um bei allen Bundesbehörden einen einheitlichen, minimalen
Sicherheitsstandard zu gewährleisten, um die Kantone bei der Zusammenarbeit mit
dem Bund denselben Sicherheitsvorschriften zu unterstellen, um durch die
Verwendung biometrischer Daten unberechtigte Zugriffe auf die Informationssysteme
des Bundes besser zu verhindern und um Personensicherheitsüberprüfungen bei
Betreibenden oder Verwaltenden der kritischen Informationssysteme des Bundes
durchführen zu können. Darüber hinaus könnten damit die Vertrauenswürdigkeit von
Unternehmen, die sensible Aufträge für den Bund ausführten, sowie die Einhaltung der
Sicherheitsstandards während der Auftragserfüllung kontrolliert werden. Das inhaltlich
abgestimmte Gesetz ermögliche gegenüber dem heutigen System einen
Bürokratieabbau, indem es Verantwortlichkeiten und Prozesse vereinfache und
Massnahmen standardisiere, hob Baumann die Vorteile des Projektes hervor. Auch
Bundesrat Guy Parmelin betonte noch einmal die Bedeutung dieses Gesetzes für die
Schweiz. Stillschweigend hielt der Ständerat am Eintretensentscheid fest, womit sich
nun erneut der Nationalrat mit dem Geschäft befassen wird. 66
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Nachdem der Ständerat in der Herbstsession 2018 am Eintreten auf das
Informationssicherheitsgesetz (ISG) festgehalten hatte, beriet die SiK-NR die Vorlage
im Oktober desselben Jahres zum zweiten Mal. Diesmal trat sie zwar mit 17 zu 8
Stimmen bei einer Enthaltung darauf ein, beschloss dann aber mit 17 zu 9 Stimmen die
Sistierung des Geschäftes. Unterdessen soll das VBS bis im Juni 2019
Verbesserungsvorschläge für das Gesetzgebungsprojekt ausarbeiten. Neben der
inhaltlichen Abstimmung des ISG auf die NCS und der Berücksichtigung eines
zukünftigen Kompetenzzentrums für Cybersicherheit verlangte die Kommission eine
klare Ausweisung und Limitierung sowie die departementsübergreifende Kompensation
der Umsetzungskosten. Weiter muss das VBS aufzeigen, welche Kosten im Bereich der
Betriebssicherheitsverfahren auf die öffentlichen und privaten Unternehmen in der
Schweiz zukommen bzw. wie eine Belastung der Unternehmen durch das neue Gesetz
vermieden werden kann. Generell erwartet die Kommission einen konkreteren,
einfacheren und strafferen Gesetzesentwurf. 67
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Im Lichte der Zusatzinformationen zur Abstimmung auf die NCS, zu den Kostenfolgen
sowie zu weiteren möglichen Verbesserungen der Vorlage, die die SiK-NR im Oktober
2018 vom VBS angefordert hatte, beriet die Kommission im Spätsommer 2019 das
Informationssicherheitsgesetz (ISG) im Detail und nahm einige Modifikationen vor. Mit
14 zu 8 Stimmen bei einer Enthaltung wollte sie aus Gründen des
Persönlichkeitsschutzes auf die vom Ständerat vorgesehene systematische Verwendung
der AHV-Nummer verzichten. Als weitere Differenz zur Kantonskammer beantragte sie
ihrem Rat mit 20 zu 2 Stimmen, den Bundesrat im Gesetz ausdrücklich zu verpflichten,
seine Ziele und die Kosten für die Informationssicherheit den Sicherheitspolitischen
Kommissionen zur Konsultation vorzulegen. Damit wollte sie verhindern, dass die
Umsetzung des ISG zu hohe finanzielle und personelle Ressourcen beansprucht.
Überdies entschied die Kommission einstimmig, dass die
Personensicherheitsüberprüfung auch auf Dritte, die in kritischen Funktionen für die
nationale Netzgesellschaft Swissgrid eingesetzt werden, angewandt werden kann,
jedoch nicht auf gewählte, angehende kantonale Magistratspersonen. 68
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In der Sommersession 2020 beugte sich der Nationalrat, nachdem er bei seiner ersten
Beratung im Frühling 2018 nicht auf das Geschäft eingetreten war, zum zweiten Mal
über den Entwurf zum Informationssicherheitsgesetz (ISG). Die SiK-NR hatte in der
Zwischenzeit die angeforderten Verbesserungsvorschläge vom VBS bezüglich der
Kosten für öffentliche und private Unternehmen, zur verstärkten Kontrolle des
Parlaments bei der Anwendung und Überwachung des Gesetzes, zur Abstimmung des
ISG auf die Nationale Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyberrisiken sowie zur
Möglichkeit, den Bereich Personensicherheitsüberprüfung in einen separaten Erlass
auszulagern, erhalten und diskutiert. Sie beantragte ihrem Rat nun, auf die Vorlage
einzutreten. Vertreterinnen und Vertreter sämtlicher Fraktionen ausser der SVP –
deren Sprecher David Zuberbühler (svp, AR) das Gesetz als «umfangreiches und
komplexes Bürokratiemonster» bezeichnete und die hohen Umsetzungskosten
kritisierte – betonten unisono die dringende Notwendigkeit des Gesetzes im Zeitalter
der Digitalisierung und sahen die Kosten angesichts des hohen Schadenspotenzials bei
Cyberangriffen als verhältnismässig an. Auch Bundesrätin Viola Amherd hob hervor,
dass die Kosten zur Umsetzung des ISG «im Verhältnis zu dessen Nutzen gering und
gerechtfertigt» seien, denn das ISG werde «zahlreiche wesentliche Sicherheitslücken
schliessen, Einheitlichkeit schaffen und gleichzeitig die Effizienz und Wirksamkeit der
bestehenden Sicherheitsmassnahmen erhöhen». Nicht zuletzt sei auch die
international tätige Wirtschaft auf das Gesetz angewiesen, da sich die entsprechenden
Unternehmen sonst nicht mehr zertifizieren lassen und keine Aufträge im
sicherheitsrelevanten Bereich mehr ausführen könnten; «das wäre dann der Schaden
für die Wirtschaft, nicht die etwas vermehrten Kosten, die sich durch dieses Gesetz
ergeben», so die VBS-Chefin weiter. So trat der Nationalrat diesmal ohne Gegenantrag
auf die Vorlage ein.
In der Detailberatung schuf die grosse Kammer zwei Differenzen zum Ständerat. Erstens
ergänzte sie auf Antrag ihrer Kommission einen Absatz, wonach der Bundesrat seine
Ziele und die Kosten für die Informationssicherheit den sicherheitspolitischen
Kommissionen vorlegen muss. Damit sollen diese auf jeden Fall zu einem allfällig
geplanten Wechsel des Sicherheits-Ambitionsniveaus, das vom Bundesrat festgelegt
wird, konsultiert werden, weil der Wechsel auf eine höhere Sicherheitsstufe
beträchtliche Mehrkosten nach sich ziehen würde. Der Bundesrat hatte diese Änderung
abgelehnt, weil sie angesichts der ohnehin umfassenden Kontrollrechte des Parlaments
über den Bundesrat und die Verwaltung in seinen Augen überflüssig sei, unterlag mit
diesem Antrag jedoch deutlich. Zweitens schloss sich der Nationalrat in der Frage der
Verwendung der AHV-Nummer als Personenidentifikator wieder dem Entwurf des
Bundesrats an, nachdem der Ständerat hier weiter gegangen war und die systematische
Verwendung der AHV-Nummer hatte erlauben wollen. In der bundesrätlichen Version,
für die sich die Kommissionsmehrheit stark gemacht hatte, darf die AHV-Nummer
einmalig zur Personenidentifikation verwendet werden, muss nach der Erzeugung einer
nicht zurückrechenbaren Personennummer aber gelöscht werden. Eine Minderheit
Keller-Inhelder (svp, SG), die gar keine Verwendung der AHV-Nummer erlauben wollte,
und eine Minderheit Flach (glp, AG), die den ständerätlichen Beschluss stützte, blieben
chancenlos – letztere sogar, obwohl sich der Bundesrat mittlerweile ebenso für die
systematische Verwendung der AHV-Nummer aussprach, weil diese mit einer Revision
des AHV-Gesetzes sowieso eingeführt werden sollte. Mit diesen zwei inhaltlichen
Änderungen sowie einigen redaktionellen Anpassungen übergab der Nationalrat die
Vorlage in der Gesamtabstimmung mit 131 zu 53 Stimmen bei einer Enthaltung –
sämtliche Opposition aus der SVP-Fraktion – wieder an den Ständerat. 69

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.06.2020
KARIN FRICK

Nachdem der Nationalrat im zweiten Anlauf im Sommer 2020 doch noch auf das
Geschäft eingetreten war, widmeten sich die eidgenössischen Räte in der
Herbstsession der Differenzbereinigung beim Informationssicherheitsgesetz. Der
Ständerat, der als Erstes an der Reihe war, zeigte sich in zwei Punkten nicht bereit, den
Beschlüssen des Nationalrats zu folgen. Mit stillschweigender Zustimmung strich er
erstens den von der Volkskammer eingefügten Absatz, dass der Bundesrat seine Ziele
und die Kosten für die Informationssicherheit zwingend den sicherheitspolitischen
Kommissionen zur Konsultation vorlegen muss, wieder aus dem Gesetz. Nach Ansicht
der SiK-SR war diese Bestimmung überflüssig, was auch Bundesrätin Viola Amherd
bekräftigte: Die Fachkommissionen könnten wie die Finanzkommission und die
Finanzdelegation jederzeit verlangen, dass sie zu einem Thema konsultiert würden, und
dieser Forderung werde immer nachgekommen. Zweitens hielt die Kantonskammer an
ihrem Beschluss fest, dass die AHV-Nummer systematisch zur Personenidentifikation
im Rahmen des Informationssicherheitsgesetzes verwendet werden darf. Eine
Minderheit Zopfi (gp, GL) hatte beantragt, den Beschluss des Nationalrats zu
übernehmen, dass die AHV-Nummer nur vorübergehend zur Erzeugung einer nicht
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zurückrechenbaren Personennummer verwendet werden darf, unterlag jedoch mit 31
zu 10 Stimmen bei einer Enthaltung klar. VBS-Vorsteherin Viola Amherd hatte dem Rat
in Erinnerung gerufen, dass er im Juni der Änderung des AHV-Gesetzes zugestimmt
habe, das den Behörden generell die systematische Verwendung der AHV-Nummer
erlaube; es mache darum keinen Sinn, hier jetzt eine andere Regelung festzuschreiben.
In den übrigen, redaktionellen Differenzen schloss sich der Ständerat stillschweigend
dem Nationalrat an.
Die zwei vom Ständerat aufrechterhaltenen Differenzen waren anschliessend im
Nationalrat hochumstritten. Während die Mehrheit der SiK-NR sich bereit erklärte, auf
die ausdrückliche Erwähnung der Konsultationspflicht des Bundesrates zu verzichten,
beantragte eine Minderheit Hurter (svp, SH) deren Beibehaltung. Es handle sich dabei
um eine «Notbremse», um zu verhindern, dass die Kosten aus dem Ruder laufen, und
er verstehe nicht, so Hurter, «warum Sie sich weigern, Informationen zu erhalten».
Abgesehen von der geschlossenen SVP-Fraktion und drei Abweichlern aus der Mitte
hielt die grosse Kammer diesen Passus jedoch für unnötig und strich ihn endgültig aus
dem Gesetz. Während sich eine Minderheit Riniker (fdp, AG) für die systematische
Verwendung der AHV-Nummer und damit die Bereinigung auch dieser Differenz
starkmachte, wollte die Kommissionsmehrheit am Beschluss festhalten, dass die AHV-
Nummer nur einmalig zur Erzeugung einer nicht zurückrechenbaren
Identifikationsnummer verwendet werden darf und aus Gründen des Datenschutzes
nachher gelöscht werden muss. Die Grundsatzfrage der systematischen Verwendung
der AHV-Nummer durch alle Behörden solle im Rahmen der entsprechenden Revision
des AHV-Gesetzes geklärt und nicht bereits hier vorweggenommen werden,
argumentierte etwa Grünen-Sprecher Balthasar Glättli (gp, ZH). Äusserst knapp mit 90
zu 87 Stimmen bei 9 Enthaltungen erhielt die grosse Kammer diese Differenz aufrecht,
womit sich der Ständerat noch einmal damit befassen muss. 70

Im Rahmen der Differenzbereinigung zum Informationssicherheitsgesetz (ISG)
befasste sich der Ständerat in der Wintersession 2020 abermals mit der Frage, ob zur
Personenidentifikation im Zusammenhang mit dem ISG die AHV-Nummer verwendet
werden darf. Schon in der ersten Beratung im Dezember 2017 hatte der Ständerat die
systematische Verwendung der AHV-Nummer im ISG festschreiben wollen – ein
Entscheid, der vom Nationalrat seither zweimal wieder umgestossen worden war,
zuletzt im September 2020, jedoch nur noch mit sehr knapper Mehrheit. Eine
Minderheit Zopfi (gp, GL) beantragte im Ständerat erneut, aus Datenschutzgründen auf
die direkte Verwendung der AHV-Nummer zu verzichten und stattdessen eine aus der
AHV-Nummer abgeleitete Identifikationsnummer zu verwenden. Mit 30 zu 10 Stimmen
bei einer Enthaltung hielt der Ständerat jedoch an seinem Beschluss fest, die Nutzung
der AHV-Nummer als Identifikator zu erlauben. Die gleiche Konstellation – die
Kommissionsmehrheit beantragte Zustimmung zur Verwendung der AHV-Nummer, eine
Minderheit Porchet (gp, VD) deren Ablehnung – zeigte sich daraufhin auch im
Nationalrat. Nachdem dieser aber zwei Tage zuvor der Revision des AHV-Gesetzes
zugestimmt hatte, das neu allen Behörden die systematische Verwendung der AHV-
Nummer als Identifikator erlaubt, machte eine andere Entscheidung beim ISG nicht
mehr viel Sinn. Diese Geschichte sei «leider gelaufen» und die Abstimmung jetzt nur
noch «für die Galerie», fasste Thomas Hurter (svp, SH) als Sprecher der SVP-Fraktion,
die sich bislang auch gegen die Verwendung der AHV-Nummer ausgesprochen hatte,
die Lage zusammen. So schloss sich die grosse Kammer mit 140 zu 46 Stimmen dem
Beschluss des Ständerates an und räumte die letzte Differenz aus. In den
Schlussabstimmungen nahm der Ständerat das ISG einstimmig an, der Nationalrat hiess
es mit 141 zu 53 Stimmen bei einer Enthaltung gut. Abgelehnt hatte es die geschlossene
SVP-Fraktion, weil sie die Unklarheit über die Umsetzungskosten bemängelte. 71
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Institutionen und Volksrechte

Organisation der Bundesrechtspflege

In die Schlagzeilen geriet die Bundesanwaltschaft aufgrund des Einsatzes so genannter
Trojaner, also versteckter Software-Programme, die ein Ausspionieren von Computern
ermöglichen. Solche Spionage-Software soll in vier Fällen zum Einsatz gekommen sein,
dreimal in der Terrorismusbekämpfung und einmal gegen organisierte Kriminalität. 72

ANDERES
DATUM: 15.10.2011
MARC BÜHLMANN

Aussenpolitik

Zwischenstaatliche Beziehungen

Der Bundesrat verabschiedete im März 2021 erstmals eine offizielle Schweizerische
China-Strategie, welche konkrete Ziele und Massnahmen der Schweizer China-Politik
für die Jahre 2021-2024 beinhaltete. In seiner Medienmitteilung begründete der
Bundesrat die Relevanz der Strategie mit den aktuellen geopolitischen Entwicklungen,
insbesondere der Konkurrenz zwischen den Grossmächten USA und China, die nicht im
Interesse der Schweiz sei. Als Sitz internationaler Organisationen sehe sich die Schweiz
vielmehr als Brückenbauerin, um chinesische und westliche Vorstellungen zum
allseitigen Nutzen zu verbinden, gemeinsame Standards zu erhalten und diese
weiterzuentwickeln, führte der Bundesrat in der Strategie aus. Darüber hinaus verwies
er aber auch auf grundlegende Wertedifferenzen zwischen der Schweiz und deren
drittgrösstem Handelspartner, welche eine «kohärente Politik gegenüber China»
unumgänglich mache. Die Strategie, die im Rahmen eines interdepartementalen
Prozesses erarbeitet wurde, leitete ihre inhaltlichen Schwerpunkte – Frieden und
Sicherheit, Wohlstand, Nachhaltigkeit, Digitalisierung – aus der übergeordneten
Aussenpolitischen Strategie 2020-2023 ab.
In Bezug auf Frieden und Sicherheit stehen laut Medienmitteilung die globale und
regionale Sicherheit, der Multilateralismus, die innere Sicherheit der Schweiz – zu
denken ist dabei etwa an Industriespionage gegen Schweizer Unternehmen und
politische Spionage der tibetanischen Diaspora – und die Menschenrechte im
Vordergrund. Vor allem die Gewährleistung individueller Grundrechte sollen ein
essentieller Bestandteil der gemeinsamen Beziehungen sein. Aus diesem Grund zeigte
sich der Bundesrat bereit, den seit 2019 sistierten Menschenrechtsdialog mit China
auch im Zeitraum 2021-2024 weiterzuführen. Werte- und Systemdifferenzen seien
auch bei der Digitalisierung ein Problem, da sich die Schweiz für einen ungeteilten
digitalen Raum unter Achtung der völkerrechtlichen Grundsätze einsetze. Dabei bilde
die Strategie Digitalaussenpolitik 2021-2024 die Grundlage für den Austausch und
Umgang mit China. China und chinesische Firmen seien aktive Mitglieder von in Genf
ansässigen internationalen Organisationen und Multistakeholder-Prozessen, welche
sich mit Themen wie dem digitalen Handel oder Cyberspace auseinandersetzen. Daher
sei das internationale Genf gut positioniert, um an der Bewältigung von
Herausforderungen der Digitalisierung mitzuwirken. 
Beim thematischen Schwerpunkt Wohlstand verwies der Bundesrat in der Strategie
hauptsächlich auf das Ziel eines diskriminierungsfreien, marktbasierten und gegenseitig
vorteilhaften Zugangs für Waren, Dienstleistungen und Investitionen. Man strebe daher
die Modernisierung des Freihandelsabkommens aus dem Jahr 2013 an und analysiere
die Bedeutung des Investitionsabkommens zwischen der EU und China. Bei diesem
Bereich besteht die Strategie nachdrücklich darauf, dass China seiner Verantwortung in
multilateralen Gremien wie der WTO, IWF, Weltbank, OECD nachkommen müsse.
Mit Blick auf das Thema Nachhaltigkeit fokussiere die Schweiz bei chinesischen
Infrastrukturprojekten auf Klima und Umwelt, Gesundheit, einen nachhaltigen
Finanzsektor und die Entwicklungszusammenarbeit, wobei die Agenda 2030 der UNO
als Referenzrahmen diene. China stünden beträchtliche Handlungsmöglichkeiten zur
Beeinflussung der globalen Nachhaltigkeit zur Verfügung, weshalb die Schweiz unter
anderem in Bezug auf das Klimaübereinkommen von Paris eine gewisse
Erwartungshaltung China gegenüber vertrete.  
Der Bundesrat beschloss zur Verfolgung dieser Ziele drei Handlungsgrundsätze, welche
die bilateralen Beziehungen prägen sollen. Erstens verfolge die Schweiz eine
eigenständige China-Politik, wobei eine Zusammenarbeit in allen Bereichen, in denen
schweizerische Interessen bestehen, angestrebt werde. Man vertrete dabei
«selbstbewusst die Grundwerte der Schweiz, wie sie in der Verfassung stehen».
Zweitens setze sich der Bundesrat für die Einbindung Chinas in die liberale
internationale Ordnung und in die Bewältigung globaler Herausforderungen ein. Wo ein
Mehrwert resultiert, stimme sich die Schweiz verstärkt mit gleichgesinnten Parteien ab.
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Drittens verfolge der Bundesrat einen ausgewogenen, kohärenten und koordinierten
Ansatz gegenüber China, wobei der Austausch zwischen Parlament, Kantonen,
Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Privatsektor gefördert werden soll. 
Den letzten Grundsatz bezeichnete der Bundesrat als «Whole-of-Switzerland»-Ansatz.
Um die Umsetzung der Strategie optimal auszugestalten, sind unter anderem die
Förderung von China-Kompetenzen in- und ausserhalb der Bundesverwaltung, die
Schaffung neuer Koordinationsgremien in der Verwaltung und ein
Informationsaustausch mit Akteuren ausserhalb der Verwaltung vorgesehen. Ein neu
geschaffener interdepartementaler Koordinationsausschuss soll den Informations- und
Erfahrungsaustausch zwischen allen mit China befassten Bundesstellen verbessern.
Nebst dieser verwaltungsinternen Koordinationsinstrumenten verfügt die «offizielle
Schweiz» gemäss Bericht über beinahe dreissig bilaterale Dialoge mit China, die von
verschiedenen Ämtern der Verwaltung geführt werden. Dazu kommen die
diplomatischen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Vertretungen in China selbst.
Auch im multilateralen Kontext interagiert die Schweiz mit China und kann so einen
Dialog führen. Zusätzlich helfe auch der Austausch mit gleichgesinnten Drittstaaten
über China, die Schweizer China-Kompetenzen zu stärken, führte der Bericht aus. 

Die Reaktionen auf die mit mehreren Monaten Verspätung veröffentlichte Strategie
fielen in den Medien gemischt aus. Die Aargauer Zeitung zeigte sich angesichts der
schwierigen Beziehungen zu China in der jüngeren Vergangenheit – der
Menschenrechtsdialog war 2019 ausgesetzt worden – positiv überrascht davon, wie
offen Bundesrat Cassis Reizthemen wie die Menschenrechte und die Unterdrückung
von Minderheiten ansprach. Sie sprach aber auch den «China-Spagat» der Schweiz an,
der einer Gratwanderung zwischen Wirtschaftsinteressen und Menschenrechten
gleichkomme. Die WOZ erklärte sich die «devote Haltung des Bundesrats» mit der
wirtschaftlichen Abhängigkeit der Schweiz und zeigte sich enttäuscht darüber, dass in
China aktive Schweizer Firmen nicht stärker für Menschenrechtsverletzungen in China
zur Verantwortung gezogen werden sollen. Le Temps nannte die Strategie «vorsichtig»
und Nationalrat Laurent Wehrli (fdp, VD) beschrieb die Strategie der Zeitung gegenüber
als «sehr schweizerisch, sehr pragmatisch», wobei er dies für positiv erachtete, denn
«um etwas sagen zu können, müsse man den Dialog aufrecht erhalten». Auch  Elisabeth
Schneider-Schneiter (mitte, BL) zeigte sich in den Medien zufrieden mit der Strategie,
weil sie mit der veralteten Annahme aufräume, dass der Umgang mit China vornehmlich
wirtschaftlich-politisch und nur das Aussendepartement dafür zuständig sei. Kritischer
äusserten sich Fabian Molina (sp, ZH) und die Grünen zum Strategiepapier des
Bundesrats. Molina befürwortete zwar die einheitliche China-Strategie und die Kritik an
der Menschenrechtslage in China, war aber enttäuscht darüber, dass der Bundesrat
keine Antworten zum konkreten Umgang mit Menschenrechtsverletzungen gab. Die
Grünen lehnten die Strategie gar als Ganzes ab, da der Bundesrat die
Wirtschaftsinteressen über die Menschenrechte stelle. 
Wenige Tage nach Publikation der Strategie äusserte sich auch der chinesische
Botschafter in der Schweiz, Wang Shihting, dezidiert in einer virtuellen
Medienkonferenz dazu. Er bezeichnete die Vorwürfe westlicher Länder in Bezug auf die
Lage in der mehrheitlich von Uiguren bewohnten Region Xinjiang als «rein boshafte
politische Spekulationen» und wehrte sich auch gegen die in der Strategie geäusserten
Vorwürfe, dass China Industriespionage betreibe. Im Gegenzug äusserte er sich aber
optimistisch hinsichtlich einer Überarbeitung des chinesisch-schweizerischen
Freihandelsabkommens und versprach, dass China bereit sei dabei Kompromisse
einzugehen. 73

Landesverteidigung

Landesverteidigung

En mars, la CEP DMF a présenté son rapport sur l'affaire Jeanmaire. Dans ses
conclusions, elle s'est déclarée en faveur d'une publication des chefs d'accusation et
du jugement subséquent, ce d'autant que l'ex-brigadier Jeanmaire, dont les droits de la
personnalité seraient atteints par cette démarche, l'a approuvé et souhaité. Elle a donc
demandé, par le biais d'un postulat, que ces différents points soient communiqués à
l'attention du public, et a également sollicité la levée du secret militaire pesant sur
l'ensemble des dossiers de la procédure, afin que l'intéressé puisse en prendre
connaissance. Le Conseil des Etats accéda partiellement à cette demande en
transmettant ce deuxième point du postulat, tandis que le Conseil national souscrivit
entièrement au souhait de la CEP DMF et transmit le texte. 
Dans ses considérations, la CEP DMF a livré quelques informations supplémentaires.
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Ainsi, elle n'a constaté, dans le cadre de son mandat, aucun acte incorrect de la part du
Ministère public de la Confédération. Elle n'a, de même, trouvé aucun témoignage
permettant d'accréditer la thèse selon laquelle l'affaire Jeanmaire aurait servi à
détourner les soupçons de l'existence d'un autre traître au sein du GRS (Groupement
renseignements et sécurité). 74

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Familienpolitik

En novembre 2014, la députée Marianne Streiff-Feller (pev, BE) lançait un postulat
chargeant le Conseil fédéral d'améliorer la situation juridique des enfants nés sans vie.
Sont appelés ainsi les enfants issus de fausses couches. Ces derniers ne bénéficient pas
du même statut juridique que les enfants dits morts-nés. Les enfants sont considérés
aux yeux de la loi comme morts-nés si leur gestation a duré au minimum 22 semaines et
s'ils pèsent au moins 500 grammes. Cette différence de définition a une importance
cruciale pour les parents. En effet, les enfants nés sans vie ne peuvent bénéficier ni
d'une sépulture, ni d'une inscription au registre de l'état civil. Il existe également des
inégalités au niveau de l'obtention du congé maternité et de la prise en charge des frais
médicaux. Lors de la session de printemps 2015, la chambre basse a accepté le
postulat, permettant ainsi selon la députée une meilleure acceptation des enfants nés
sans vie et une reconnaissance de leurs parents en tant que tels. 75

POSTULAT
DATUM: 20.03.2015
SOPHIE GUIGNARD

En décembre 2013, le groupe vert'libéral, par l'intermédiaire de son oratrice Kathrin
Bertschy (pvl, BE) avait déposé une initiative parlementaire visant à garantir l'égalité
pour toutes les formes d'union. Le texte prévoit un ajout d'alinéa dans la constitution,
qui rendrait le mariage, le partenariat enregistré ainsi que le concubinat égaux devant la
loi. Le groupe vert'libéral estime que la constitution se doit d'avoir une position neutre
face à l'état civil des citoyens. Si ces différentes formes d'union engendrent des
différences de traitement en droit privé, comme par exemple en droit matrimonial,
successoral et contractuelle, les différences en matière de droit public, notamment au
niveau fiscal et des assurances sociales ne sont selon les verts libéraux plus
acceptables. La CAJ-CN a recommandé à 12 voix contre 9 de ne pas donner suite à
l'initiative. La chambre basse a suivi sa commission, en refusant l'initiative par 111 voix
contre 68 et 9 abstentions. Les raisons de ce refus concernent principalement la peur
de voir le mariage réduit à un simple rituel et affaibli en tant qu'institution ainsi que la
difficulté de définir juridiquement le concubinat. 76

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.06.2015
SOPHIE GUIGNARD

Suite à la publication en 2014 du message du Conseil fédéral relatif au droit de
l'adoption, les chambres fédérales ont débattu une proposition de modification du
code civil. Le but était de simplifier les conditions d'adoption en général et de
permettre l'adoption de l'enfant du conjoint pour les couples non mariés ou en
partenariat enregistré. Le secret de l'adoption devait en outre être assoupli. Dans les
deux conseils, c'est l'adoption de l'enfant du conjoint pour les couples non
traditionnels qui a soulevé le plus d'oppositions. La droite conservatrice s'y est
fortement opposée, clamant que l'une des conditions à l'acceptation du partenariat
enregistré en 2004 était justement d'éviter que les couples de même sexe puissent
avoir des enfants. Aux Etats, 25 voix contre 14 ont permis la sauvegarde des articles
permettant l'adoption à ces couples. Au Conseil national, 127 voix contre 60, avec 2
abstentions. Les autres dispositions du nouveau droit à l'adoption: la baisse de l'âge
minimal pour adopter de 35 à 28 ans, la durée de vie commune pour les couples de 5 à
3 ans ainsi que la possibilité pour les parents biologiques d'entrer en contact avec
l'enfant, selon son accord, dès 18 ans et s'il est capable de discernement ont été
acceptées par les deux chambres. L'objet a fait deux aller-retours entre les chambres
notamment sur la question d'une autorité cantonale unique concernant l'adoption. Les
sénateurs ont voulu laisser les cantons libres à ce sujet. Il a également été décidé
pendant la procédure de conciliation que les personnes adoptées à l'âge adulte et
choisissant à cette occasion de changer de nom n'avaient pas d'incidence sur les
personnes portant le même nom qu'elle, à moins qu'elles le souhaitent. Le projet final a
été adopté le 17 juin 2016 à 125 voix contre 68 avec 3 abstentions au Conseil national et
à 32 voix contre 5 avec 7 abstentions au Conseil des Etats. 77
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En mars 2017, le Conseil fédéral a publié un rapport faisant suite au postulat de la
députée Streiff-Feller (pev, BE), qui visait à améliorer la situation juridique des enfants
nés sans vie. Le rapport propose une solution ne nécessitant aucune modification de
texte légal, à savoir l'extension aux enfants nés sans vie le processus d'enregistrement à
l’État civil jusqu'ici appliqué seulement aux enfants morts-nés. Cet enregistrement
serait facultatif et relèverait de la volonté des parents. 78

BERICHT
DATUM: 03.03.2017
SOPHIE GUIGNARD

En mai 2017, le Conseil national a refusé de justesse une motion du député Portmann
(plr, ZH) visant à simplifier les dénominations de l'état civil. Les trois mentions "marié",
"non marié" et "veuf" devraient selon le libéral-radical suffire à couvrir toutes les
situations de vie existantes, sans par exemple effectuer de discrimination entre le
mariage et le partenariat enregistré. Le Conseil fédéral s'est opposé à la motion,
avançant que des objets parlementaires concernant les nouvelles formes d'union
(13.468 "mariage civil pour tous" ou 15.3431 "un Pacs pour la Suisse") allaient être
discutés prochainement à l'assemblée fédérale, rendant prématuré un changement des
dénominations d'état civil avant la refonte des formes d'union. Le non l'a emporté par
92 voix contre 91, avec une abstention. Les refus provenaient tous de l'UDC, du PDC et
du PBD. 79

MOTION
DATUM: 03.05.2017
SOPHIE GUIGNARD

En mai 2017, le Conseil national a rejeté une motion du député Portmann (plr, ZH) qui
souhaitait étudier la communauté familiale en tant que nouvelle catégorie d'état civil.
Considérant que le rapport du Conseil fédéral sur le droit de la famille de 2015 ne
prenait pas en compte cet aspect-là de la vie familiale, il préconise une mise en
consultation qui permettrait de connaître le point de vue de la société civile sur la
question. Cela paraît nécessaire au libéral-radical, considérant qu'un tiers des ménages
ne consiste pas en un mariage traditionnel. Se posent alors des questions de protection
juridique en cas de décès de l'un des partenaires ou de responsabilités face, à
notamment, la dépendance à l'aide sociale. L'objet a rencontré des oppositions du côté
de l'UDC et du PDC. Le Conseil fédéral s'est également prononcé contre la motion.
Celle-ci a été rejetée par 92 voix contre 84, avec 10 abstentions. 80

MOTION
DATUM: 03.05.2017
SOPHIE GUIGNARD

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Sibel Arslan a défendu devant le Conseil national son postulat visant l'inscription d'un
troisième sexe à l'état civil. Elle a d'abord souligné la nécessité d'une telle inscription –
ou de la suppression de toute inscription de genre – pour deux catégories de
personnes. Premièrement, les personnes intersexes, à savoir les enfants dont les
organes sexuels ne sont à la naissance pas clairement féminins ou masculins. L'usage
pour ces enfants est très souvent une intervention chirurgicale précoce, les attribuant
à un genre arbitraire, ce qui peut avoir pour conséquence un mal-être plus tard dans
leur vie, et ce dès l'adolescence. La deuxième catégorie regroupe les personnes qui ne
se reconnaissent pas psychologiquement dans leur sexe biologique. Les troubles
psychologiques liés au genre sont souvent mal compris par les personnes cisgenres
(c'est-à-dire celles dont le sexe biologique correspond au genre ressenti
personnellement) et la mesure proposée par la députée Arslan permettrait un premier
pas vers la prise en compte de ces minorités dans le code civil. La Bâloise ajoute que
cette démarche n'est pas une première mondiale, de nombreux pays dont l'Australie, le
Canada, l'Inde, le Pakistan et l'Allemagne ayant adopté des mesures similaires. De plus,
le postulat a été signé par des parlementaires de tout le spectre politique, à l'exception
de l'UDC. 
Le député Nidegger a pris la parole pour l'opposition. Il a évoqué le danger de
l'indifférenciation, dont il estime qu'elle peut prétériter au développement et à
l'équilibre des personnes. Il recommande donc de rejeter le postulat, pour le bien des
personnes transgenres et intersexes, qui ne seraient ainsi pas incitées à rester dans un
entre-deux. 109 voix ont plébiscité le postulat. 77 s'y sont opposées, dont la quasi-
totalité de l'UDC (à l'exception d'une voix pour et d'une abstention), une partie du PLR,
du PDC et un conseiller PBD. Cinq personnes se sont abstenues (1 UDC, 2 PLR et 2
PDC). 81
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Bildung, Kultur und Medien

Kultur, Sprache, Kirchen

Kirchen und religionspolitische Fragen

Mittels einer parlamentarischen Initiative Zanetti (svp, ZH) wurde gefordert, dass Art. 97
Abs. 3 ZGB aufgehoben wird. Dieser besagt, dass eine religiöse Eheschliessung nicht vor
der Ziviltrauung durchgeführt werden darf, was gemäss dem Initianten einer
Diskriminierung der religiösen Eheschliessung gleichkomme. Die RK-NR hatte in ihrem
Bericht vom Juli 2018 kein Folgegeben beantragt (20 zu 3 Stimmen bei einer Enthaltung)
und stützte diesen Entscheid auf die Schutzfunktion, die dem Primat der Ziviltrauung
zugrunde liegt. Eine für die Herbstsession 2018 geplante Abstimmung in der grossen
Kammer erübrigte sich jedoch, da Zanetti die Vorlage unbegründet zurückzog. 82
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Medien

Neue Medien

Der Nationalrat stimmte einer Motion Burkhalter (fdp, NE) zu, die vom Bundesrat die
Erarbeitung einer nationalen Strategie zur Bekämpfung der Cyberkriminalität fordert.
Insbesondere sollen Massnahmen gegen Spionage im Internet und gegen
Datenmissbrauch entwickelt werden. Im Vorjahr war die Motion bereits im Ständerat
angenommen worden. Der Bundesrat hatte die Ablehnung der Motion empfohlen, dies
mit der Begründung, dass die Schweiz bereits über eine Strategie gegen
Cyberkriminalität verfüge. 83
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